
	
	

	

	

	

	

	

Die “Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes“ 
des Bundesrates in Bezug zu Essers Sozialintegration 

Eine Dokumentenanalyse 
 
 
 
 

Nicolas Möckli 

Eingereicht bei: Prof. Dr. phil. Esteban Piñeiro 
 

 

 

 

 

 

Bachelor Thesis an der Hochschule für Soziale Arbeit,  
Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten  

  

Eingereicht im Januar 2018  
zum Erwerb des Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit 

 

 



	 Bachelorthesis	 Nicolas	Möckli	

	 2	

Abstract 
Diese Arbeit geht folgender Fragestellung nach: “Welche Aspekte der Sozialintegration 

nach Hartmut Esser zeigen sich in der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des 

Ausländergesetzes?“. Es wird eine Dokumentenanalyse durchgeführt, um relevante Ge-

meinsamkeiten hinsichtlich des Integrationsverständnisses herauszukristallisieren. Die 

vier Dimensionen (Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation) von Essers So-

zialintegration dienen dabei als Hauptanknüpfungspunkte. 

Die Dokumentenanalyse hat ergeben, dass der Bundesrat in seiner Botschaft insbeson-

dere die Wichtigkeit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und des Spracherwerbs im In-

tegrationsprozess von Migranten und Migrantinnen hervorhebt. Diese Aspekte sieht 

auch Esser in seiner Sozialintegration als Schlüsselfunktionen beim Integrationsvor-

gang.  

Für die Soziale Arbeit stellt sich die Frage, inwiefern sich die integrationspolitische Hal-

tung des Bundesrates mit ihrem Integrationsbild vereinbaren lässt. 
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1 Einleitung 

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des 

Ausländergesetzes von 2012 und will diese durch ein Paradigma von Essers Integrati-

onstheorie analysieren. In der folgenden Einleitung wird die Fragestellung dieser Arbeit 

hergeleitet und beschrieben, weshalb auch für die Soziale Arbeit eine gewisse Relevanz 

in der Bearbeitung dieses Themas besteht.  

Die weltweite Migration ist in den letzten Jahrzehnten aus unterschiedlichen Gründen 

um ein Vielfaches gewachsen (vgl. Han 2010: 1). Schätzungen gehen davon aus, dass 

im Jahre 2008 die Schwelle von 200 Millionen Migranten und Migrantinnen überschritten 

wurde und bis zum Jahre 2050 auf 230 Millionen steigen wird (vgl. Han 2010: 1). Die 

Schweiz ist eines der Länder, welches im westeuropäischen Vergleich prozentual einer 

der höchsten Ausländeranteile vorzuweisen hat (vgl. Weiss 2003: 16). Angesichts dieser 

Tatsachen scheint es nicht verwunderlich und ist geradezu zwingend, dass sich auch 

die Politik mit dem Migrationsfluss auseinandersetzt.  

In den letzten Jahren hat sich in den westeuropäischen Ländern besonders der Integra-

tionsbegriff im Migrationsdiskurs etablieren können und es wird verstärkt in die Integra-

tionspolitik investiert. Mittlerweile ist man sich auch in der Schweiz parteiübergreifend 

einig, dass Integration als politische Leitlinie dienen soll (vgl. Prodolliet 2006: 1). 

In der heutigen schweizerischen Integrationspolitik spielt das Prinzip “Fördern und For-

dern“ eine immer wichtigere Rolle. Es ist bereits in den verschiedensten nationalen, kan-

tonalen und kommunalen Integrationsprogrammen und Positionspapieren zu finden (vgl. 

Wicker 2009: 24). Ein solches Dokument ist unter anderem die “Botschaft zur Änderung 

des Ausländergesetzes“ des Bundesrates aus dem Jahre 2013, in welcher dieser dem 

National- und Ständerrat einen Vorschlag zu einer Gesetzesänderung in Bezug auf die 

Integration unterbreitet. Gleich zu Beginn des Dokumentes wird festgehalten, dass die 

Revision die Absicht verfolgt, die Chancengleichheit zu fördern, das Potential der Vielfalt 

zu nutzen aber auch die Eigenverantwortung der Migranten und Migrantinnen einzufor-

dern (vgl. Schweizerischer Bundesrat: 2013: 1). 

Das Dokument vermag daher durchaus eine gewisse Grundhaltung der schweizerischen 

Integrationspolitik widerzuspiegeln.  
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Nicht nur in der Politik, auch in der Wissenschaft wird das Thema Migration schon seit 

einiger Zeit diskutiert. So setzte die soziologische Fakultät der Universität Chicago be-

reits in den 1920er Jahren einen Forschungsschwerpunkt auf die Migration (vgl. Han 

2010: 1). Im deutschsprachigen Raum wurde der migrationssoziologische Diskurs erst 

in den 1980er Jahren und damit wesentlich später lanciert (vgl. Han 2010: 1).  

Hartmut Esser war einer der ersten deutschsprachigen Soziologen, die sich mit der Mig-

ration auseinandergesetzt haben. So hat er 1980 mit seinem Buch „Aspekte der Wan-

derungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen 

und Minderheiten“ einen wichtigen Beitrag zum soziologischen Integrationsdiskurs ge-

leistet (vgl. Schulte/Treichler 2010: 47). 

Essers Integrationstheorien geniessen in der politischen Migrationsdebatte eine hohe 

Rezeption (vgl. Hetfleisch 2013: 226). Er definiert die Integration allgemein als Bezie-

hung verschiedener Teile, welche in einer Abgrenzung zu ihrer Umgebung stehen (vgl. 

Esser 2006: 23). Esser beschreibt aber auch den spezifischen Vorgang der Integration 

bei Migrationsbewegungen und erarbeitet eine ausführliche Theorie dazu. Ausserdem 

differenziert er bei der Integration unter anderem zwischen der Sozial- respektive der 

Systemintegration (vgl. Esser 1980, 1999, 2001, 2006). Die Systemintegration zielt auf 

übergeordnete Strukturen, während die Sozialintegration auf das Individuum fokussiert 

(vgl. Esser 2006: 23). Besonders die Sozialintegration gilt als fassbar und wird in der 

Wissenschaft und in der Politik, oft rezipiert (Hetfleisch 2013: 213). Essers Integrations-

theorie wird im Fachdiskurs jedoch auch kontrovers diskutiert (vgl. Hetfleisch 2013: 226). 

Diese Kritik wird im Verlauf der vorliegenden Arbeit aufgenommen und kommentiert.  

Im Gegensatz zu anderen Integrationstheorien findet Essers Theorie in der Politik durch-

aus Gehör und scheint daher besonders geeignet, um den Integrationsbegriff in der Po-

litik zu analysieren.  

Nicht zuletzt beschäftigt sich auch die Soziale Arbeit immer häufiger mit dem Thema 

Integration. Die soziale Integration ist gar im Berufskodex für Professionelle der Sozialen 

Arbeit als eines der Ziele der sozialarbeiterischen Tätigkeit gelistet (vgl. AvenirSocial 

2010: 9). Natürlich muss angemerkt werden, dass sich die hier beschriebene Form der 

Integration nicht ausschliesslich auf Migranten und Migrantinnen bezieht, sondern sämt-

liche Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit beinhaltet, wie zum Beispiel die Integration von 

Drogenabhängigen. 
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Hochuli Freund und Stotz glauben ebenso, dass die Soziale Arbeit die Aufgabe hat, die 

soziale Integration ihrer Klientel zu ermöglichen. Sie soll erreichen, dass alle Personen 

Zugang zu sämtlichen relevanten Bereichen der Gesellschaft haben (vgl. Hochuli 

Freund/Stotz 2013: 53). Unter diese Definition fällt natürlich auch der Vorgang der In-

tegration von Migranten und Migrantinnen in die Gesellschaft des Einwanderungslandes.  

Thiersch und Grunwald verstehen in ihrem Konzept der lebensweltorientierten Sozialen 

Arbeit die Integration als Nichtausgrenzung, Gleichheit in den Grundansprüchen und 

Anerkennung im Recht auf Verschiedenheit (vgl. Grunwald/Thiersch 2004: 26).  

In den Theorien der Sozialen Arbeit wird nicht immer spezifisch auf die Integration von 

Migranten und Migrantinnen eingegangen, es wird vielmehr der allgemeine Prozess der 

Integration in die Gesellschaft beschrieben.  

Die Soziale Arbeit befasst sich nicht nur mit dem Integrationsbegriff als solches, sondern 

auch mit ihrer Rolle im Migrationsbereich. Der spezifische Bereich der Migration und 

Integration ist ohne Zweifel ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit. So beschreibt Friedhelm 

Vahsen, dass die Soziale Arbeit den gesellschaftlichen Auftrag der Integrationsunter-

stützung und –gestaltung übernommen hat. Dabei sei jedoch der Fehler begangen wor-

den, dass die Soziale Arbeit keine eigenen Ziele im Integrationsbereich von Migranten 

und Migrantinnen definiert habe, sondern jene vordefinierte, problemfokussierte Haltung 

der Politik und der Gesellschaft übernommen worden sei (vgl. ebd. 2000: 66). 

Für die Soziale Arbeit mit Migranten und Migrantinnen sind zwei Strukturen besonders 

relevant – die Öffentlichkeit und die Politik als externe und die Profession, Organisatio-

nen/Institutionen und Adressaten als interne Indikatoren (vgl. Vahsen 2000: 70). Das 

Problem sieht Vahsen darin, dass die Soziale Arbeit im Migrations- und Integrationsbe-

reich immer mehr durch die Marktorientierung und den Konkurrenzkampf gesteuert wird 

(vgl. ebd. 2000: 72).  

Die Soziale Arbeit sollte aber eigentlich an der Gestaltung der sozialen Ebene einer Ge-

sellschaft arbeiten (vgl. Zacharaki et. Al. 2007: 9). Sie hat die Aufgabe, die Integrations-

perspektive der Migranten und Migrantinnen zu deuten und entsprechende Massnah-

men einzuleiten. Eine interkulturelle Orientierung ist daher für die Soziale Arbeit unab-

dingbar (vgl. ebd. 2007: 10).  
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Wie diese Ausführungen zeigen, befasst sich die Soziale Arbeit ebenfalls mit dem 

Thema der Migration und sieht darin eines ihrer Arbeitsfelder. Ausserdem scheint die 

Politik ein massgeblicher Indikator für die Soziale Arbeit im Migrationsbereich zu sein. 

Der Bezug der Sozialen Arbeit zur Migrations- und Integrationspolitik ist durch diese 

Überlappungen unweigerlich vorhanden. Die integrationspolitische Haltung der Schweiz 

bestimmt das Handlungs- und Anforderungsprofil der Sozialen Arbeit im Migrationsbe-

reich massgeblich (vgl. Többe-Schukalla 2014: 217).  

Eine Analyse der bundesrätlichen “Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes“ in 

Bezug zu Essers Sozialintegration ist daher aus folgenden Gründen für die Soziale Ar-

beit relevant. Sie sieht den Integrationsbereich von Migrantinnen und Migranten als ei-

nes ihrer Arbeitsfelder. Des Weiteren ist gesellschaftliche Integration unter anderem eine 

Zieldimension der Sozialen Arbeit. Wie beschrieben hat Essers Sozialtheorie durchaus 

Einfluss auf den integrationspolitischen Diskurs. Die aus der Diskussion entstehende 

integrationspolitische Haltung des Staates hat wiederum Einfluss auf die Aufgaben der 

Sozialen Arbeit.  

Nach diesen Ausführungen erscheint es durchaus sinnvoll zu klären, welche Aspekte 

aus Essers Sozialintegration sich in einem Dokument finden lassen, welches die Haltung 

des Staates bezüglich des Integrationsvorgangs bei Migranten und Migrantinnen wider-

spiegelt.  

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:  

“Welche Aspekte der Sozialintegration nach Hartmut Esser zeigen sich in der Bot-
schaft des Bundesrates zur Änderung des Ausländergesetzes?“ 

Als methodisches Vorgehen zur Beantwortung dieser Fragestellung wird eine Dokumen-

tenanalyse als geeignet erachtet. Wie dabei konkret vorgegangen wird, soll im nächsten 

Kapitel geschildert werden.  
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2 Methodisches Vorgehen 

In der vorliegenden Arbeit wird, wie bereits erwähnt, eine Dokumentenanalyse durchge-

führt. Es soll zuerst erläutert werden, was eine Dokumentenanalyse ist, was sie beinhal-

tet und welche Kriterien dabei berücksichtigt werden müssen. In einem weiteren Unter-

kapitel wird dann das konkrete Vorgehen für diese Arbeit beschrieben.  

2.1 Dokumentenanalyse 

Die Dokumentenanalyse ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung und befasst 

sich, wie es der Name bereits sagt, mit Dokumentationen jeglicher Art.  

In der heutigen Gesellschaft wird in vielen Lebensbereichen dokumentiert, sei es im Pri-

vaten wie auch im Beruflichen, von der Geburts- bis zur Sterbeurkunde oder vom Ar-

beitszeugnis bis zum Sitzungsprotokoll (vgl. Flick 2017: 321). Ein Dokument kann als 

standardisierter Artefakt verstanden werden, der meist in bestimmten Formaten auftritt, 

wie z.B. Aktennotizen, Verträge, Berichte, Gutachten, etc. (vgl. Wolff 2015: 509). 

Bei der Verwendung eines Dokumentes als Analysegegenstand gibt es folgende zwei 

Unterscheidungen zu berücksichtigen: Einerseits kann ein Dokument eigens zur Analyse 

erstellt werden, zum Beispiel indem absichtlich im Hinblick auf eine Dokumentenanalyse 

Tagebuch geführt wird, andererseits kann ein bereits existierendes Dokument zur Ana-

lyse herangezogen werden, beispielsweise ein Vertrag zwischen zwei Unternehmen 

(vgl. Flick 2017: 323).  

Eine Unterscheidung der Dokumente kann zudem auch bezüglich der Autorenschaft ge-

schehen. So kann der Autor eines Schriftstücks dieses aus persönlichen Gründen ver-

fassen, wie zum Beispiel einen Tagebucheintrag, aber auch aus offiziellen Gründen, wie 

beispielsweise eine Geburtsurkunde (vgl. Flick 2017: 323). 

Des Weiteren lässt sich ein Dokument auch hinsichtlich des Zugangs differenzieren. So 

kann die Einsichtnahme zu einem spezifischen Dokument ausgeschlossen werden, zum 

Beispiel zu einer Patientenakte, der Zugang kann begrenzt sein, beispielsweise haben 

nur gewisse Berufsgruppen auf Gerichtsakten Zugriff, der Zugang kann archiviert aber 

öffentlich sein, zum Beispiel können die Akten nur in einem bestimmten Archiv gelesen 

werden oder der Zugang kann ganz öffentlich sein, d.h. jeder kann die Akte überall ein-

sehen, weil sie im Internet oder sonst wo veröffentlicht wurde (vgl. Flick 2017: 323 f.).  
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Durch diese Unterscheidungen kann ein Dokument sinnvoll eingegliedert werden, was 

für die Einschätzung der Qualität hilfreich ist (vgl. Flick 2017: 323).  

Grundsätzlich kann sich eine Dokumentenanalyse jeglicher Art von Dokumenten bedie-

nen, die Auswahl sollte aber nach bestimmten Kriterien getroffen werden (vgl. Universität 

Augsburg 2013). Als Kriterien lassen sich nach Flick Authentizität, Glaubwürdigkeit, Re-

präsentativität und Bedeutung nennen (vgl. Flick 2017: 325). 

Mit Authentizität meint Flick, dass geklärt werden muss, ob es sich um ein Primär-, res-

pektive um ein Sekundärdokument handle. Der Inhalt sollte demnach unverfälscht, un-

zweifelhaften Ursprungs und somit authentisch sein. Eine Zusammenfassung eines Ori-

ginaldokumentes wäre daher weniger geeignet (vgl. Flick 2017: 325). 

Ein weiteres Kriterium gemäss Flick ist die Glaubwürdigkeit eines Dokumentes. Diese 

bezieht sich auf die Genauigkeit des Schriftstücks und prüft, ob irgendwelche Verzerrun-

gen, Fehler oder Unwahrheiten vorhanden sind (vgl. Flick 2017: 326). 

Flicks drittes Kriterium, die Repräsentativität, soll beurteilen, ob das Dokument typisch 

ist für seine Art, das heisst, ob das Dokument Informationen enthält, welche in solch 

einem Schriftstück normalerweise zu finden sind. Ausserdem hält er fest, dass auch ein 

untypisches Dokument analysiert werden könnte (vgl. Flick 326f.). 

Als viertes Kriterium nennt Flick die Bedeutung des Dokumentes. Hier soll die Relevanz 

für den Autor aber auch für den Leser ausgeleuchtet werden (vgl. Flick 2017: 327).  

Nach der Auswahl eines Dokumentes anhand der erwähnten Kriterien wird nun zur Ana-

lyse das ausgewählte Material nach spezifischen Punkten begutachtet und untersucht. 

Dabei können die Dokumente sowohl quantitativ wie auch qualitativ analysiert werden 

(vgl. Flick 2017: 321). Die quantitative Dokumentenanalyse würde beispielsweise die 

Häufigkeit gewisser Textstellen oder Begriffe analysieren. In der qualitativen Auswer-

tung, welche hier vorgestellt wird, soll man sich aber an einem Paradigma orientieren. 

Das theoretische Vorverständnis ist dabei in der Deutung und Auswertung der Schrift-

stücke entscheidend. Anhand einer präzisen Fragestellung können so Texte angeschaut 

und begutachtet werden. Relevante Textstellen werden dazu herausgesucht und an-

schliessend interpretiert (vgl. Universität Augsburg 2013). 

Die Dokumentenanalyse kann daher eine Möglichkeit sein, eine neue Perspektive auf 

einen Gegenstand zu eröffnen (vgl. Flick 2017: 330). Ausserdem kann sie, je nach aus-

gewähltem Paradigma, Informationen erschliessen, welche man vorher so im Dokument 



	 Bachelorthesis	 Nicolas	Möckli	

	 10	

nicht erkannt hat. Die Auswertung orientiert sich dabei an der anfangs der Dokumen-

tenanalyse formulierten Fragestellung und dem entsprechenden Paradigma (vgl. Uni-

versität Augsburg 2013). Wie diese Ausführungen zeigen, kann eine Dokumentenana-

lyse eine neue Sichtweise und ein vertieftes Verstehen eines Inhalts ermöglichen. Diese 

Methode scheint daher geeignet, um die Botschaft des Bundesrates auf das darin vor-

kommende Integrationsverständnis zu prüfen. 

2.2 Konkretes Vorgehen 

In einem ersten Schritt (Kap. 3) wird die “Botschaft zur Änderung des Ausländergeset-

zes“, welche 2012 vom Bundesrat veröffentlicht wurde, vorgestellt. Wie im vorhergehen-

den Kapitel beschrieben, soll zuerst geklärt werden, um was für eine Art Dokument es 

sich dabei handelt, wie sich der Zugang zum Schriftstück gestaltet und wer der Verfasser 

ist. Anschliessend werden die Kriterien von Uwe Flick beigezogen, um die Auswahl des 

Dokumentes zu begründen.  

In einem zweiten Schritt (Kap. 4.1 – 4.2) wird die Integrationstheorie von Hartmut Esser 

vorgestellt und damit das theoretische Vorverständnis geschaffen, respektive das Para-

digma für die anschliessende Dokumentenanalyse beschrieben. 

In einem weiteren Teilkapitel (Kap. 4.3) wird die Integrationstheorie von Esser fachlich 

verordnet und aufgezeigt, weshalb sich sein Modell der Sozialintegration besonders zur 

Analyse der Botschaft des Bundesrates eignet.  

Das nächste Kapitel (Kap. 5.) beinhaltet Verbindungspunkte zur Sozialen Arbeit, indem 

mit einschlägiger Fachliteratur ein Bezug zur vorliegenden Arbeit hergestellt werden soll.  

In einem fünften Schritt (Kap. 6.) wird die Dokumentenanalyse durchgeführt und die “Bot-

schaft des Bundesrates zur Änderung des Ausländergesetzes“ dabei seziert. Relevante 

Textstellen werden in Bezug auf die in der Einleitung herausgearbeitete Fragestellung 

herausgeschrieben, kommentiert und interpretiert. 

Abschliessend wird die Fragestellung in einem letzten Teil (Kap. 7.) beantwortet. In einer 

Schlussfolgerung soll ausserdem nochmals der Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt 

werden.  
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3 Beschreibung “Botschaft zur Änderung des Ausländerge-
setzes“ des Bundesrates 

Zu Beginn werden die zentralen Inhalte der Botschaft vorgestellt, damit ein Überblick 

hergestellt werden kann. Anschliessend soll beschrieben werden, um was für eine Art 

Dokument es sich handelt und wie sich der Zugang dazu gestaltet. Anhand der Kriterien 

von Flick (Siehe Kapitel 2) soll geprüft werden, ob sich das Dokument zu einer Analyse 

eignet. 

3.1 Inhalte und Eckdaten  

Der Bundesrat hat bereits im Jahre 2010 angekündigt, die bundesrechtlichen Bestim-

mungen zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern zu überprüfen und wenn 

nötig neue Massnahmen einzuleiten (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 2). Die Bot-

schaft wurde schliesslich am 8. März 2013 vom Bundesrat zuhanden des Parlaments 

verabschiedet. Der Bundesrat stellt darin die Änderungen des Ausländergesetzes vor 

und will damit gleichzeitig die Integration nach dem Motto “Fördern und Fordern“ ver-

bindlicher gestalten (vgl. Staatssekretariat für Migration SEM 2015). 

Die Gesetzesänderung zielt darauf hin, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken 

und soll unter anderem die Chancengleichheit zwischen Ausländer/Innen und Schwei-

zer/Innen verwirklichen. Der Bundesrat will vermehrt die Eigenverantwortung der Aus-

länder/Innen im Integrationsprozess einfordern. Dazu soll mehr gegenseitige Verbind-

lichkeit in der Integrationspolitik hergestellt werden (vgl. Schweizerischer Bundesrat 

2013: 2). 

Der Bundesrat begründet in seiner Botschaft die Gesetzesänderungen und stellt klar, 

dass Integration primär in den Schulen, am Arbeitsplatz, im Gesundheitswesen und di-

rekt in den Quartieren geschehen soll. Des Weiteren sieht der Bundesrat insbesondere 

den Spracherwerb als zentrale Bedingung für eine erfolgreiche Integration. Als massge-

bende Integrationskriterien versteht der Bundesrat “	Beachtung der öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung, Respektierung der Werte der Bundesverfassung, Sprachkompeten-

zen, Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben oder zum Erwerb von Bildung“ (Schwei-

zerischer Bundesrat 2013: 3). 

Die Botschaft ist so strukturiert, dass zuerst die Neuregelungen vorgestellt, begründet 

und anschliessend die einzelnen Gesetzesartikel genau erläutert werden. Danach be-

schreibt der Bundesrat, welche Auswirkungen bei der Einführung des neuen Rechts zu 
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erwarten sind und zum Schluss werden noch rechtliche Aspekte und mögliche Unstim-

migkeiten geklärt (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 4). 

Die vorliegende Arbeit will sich nicht mit dem Ausländergesetz als solches und mit den 

damit verbundenen rechtlichen Fragen beschäftigen. Vielmehr sollen die Begründungen 

des Bundesrates zur Erneuerung des Ausländergesetzes untersucht werden, denn darin 

spiegelt sich ein Stück weit auch die integrationspolitische Haltung des Bundesrates.  

Aus diesem Grund ist besonders der erste Teil der bundesrätlichen Botschaft für diese 

Arbeit relevant. 

Um nun auf die in Kapitel 2 erwähnten verschiedenen Dokumentenarten zurückzukom-

men, handelt es sich bei der “Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes“ um eine 

Vorlage, welche natürlich nicht eigens zur hier durchgeführten Analyse verfasst wurde, 

sondern bereits seit 2013 existiert.  

Ausserdem ist die Botschaft des Bundesrates ein offizielles Dokument und kein persön-

liches Schriftstück. Das Dokument wurde also vom Bundesrat als Amtsträger, welcher 

aus offiziellen Gründen gehandelt hat, veröffentlicht und damit nicht von einer Privatper-

son. 

Der Zugang zum Dokument ist ausserdem jedermann zugänglich. Die Botschaft wurde 

im Bundesblatt veröffentlicht und ist über das Internet für jede Person abrufbar (vgl. 

Schweizerische Eidgenossenschaft 2017). 

3.2 Einordnung nach den Kriterien von Flick 

Flicks Kriterium der Authentizität vermag dieses Dokument definitiv zu erfüllen. Es han-

delt sich bei der Botschaft des Bundesrates um ein Originaldokument und nicht um eine 

Zusammenfassung. Das Schriftstück ist also in seiner Ursprungsform vorhanden und 

wurde weder zusammengefasst noch abgeändert.  

Das Kriterium der Glaubwürdigkeit lässt sich hingegen weniger gut beurteilen. Ob inhalt-

liche Fehler oder Unwahrheiten vorhanden sind, ist schwer abzuschätzen. Es steht je-

doch fest, dass das Dokument äusserst präzise verfasst und verschiedenste Aspekte 

berücksichtigt wurden. So wird detailliert beschrieben, was die Gesetzesänderungen be-

inhalten und welche Folgen sich daraus ergeben könnten. Das Dokument ist klar struk-

turiert und es lassen sich keine inhaltlichen Widersprüche ausmachen. Dennoch bezieht 

die Botschaft eine bestimmte politische Position und kann daher grundsätzlich immer 

von irgendeiner Seite als falsch, unwahr oder verzerrt kritisiert werden. In dieser Arbeit 
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wird aber nicht die politische Haltung des Bundesrates bewertet, sondern die Aussagen 

sollten in Bezug auf das Paradigma analysiert werden. Somit kann das Dokument in 

Bezug auf die Analyse als glaubwürdig bezeichnet werden. 

Das nächste Kriterium, die Repräsentativität, kann das Schriftstück ohne Zweifel erfül-

len, denn Botschaften des Bundesrates sind immer in ähnlicher Form aufgebaut. In Ar-

tikel 141 des “Bundesgesetzes über die Bundesversammlung“ wird der Bundesrat sogar 

verpflichtet, seine Erlassentwürfe jeweils zusammen mit einer Botschaft zu veröffentli-

chen (vgl. Bundesgesetz über die Bundesversammlung Art. 141). Die Botschaft soll un-

ter anderem eine Begründung des Erlassentwurfes und falls Angaben dazu gemacht 

werden können, die Rechtsgrundlagen, die Auswirkungen und die Vereinbarkeit mit an-

derem Recht, Kompetenzdelegationen, personelle und finanzielle Auswirkungen, Aus-

wirkungen auf die Wirtschaft, etc. beinhalten (vgl. Bundesgesetz über die Bundesver-

sammlung Art. 141). Die vorliegende Botschaft beachtet diese im Gesetz verankerten 

Punkte. Daher kann man davon ausgehen, dass dieses Dokument Informationen ent-

hält, welche eine solche Botschaft normalerweise beinhaltet, und somit repräsentativ ist. 

Die Bedeutung der Botschaft ist hingegen wieder nicht eindeutig zu beschreiben. Für die 

Autoren hat das Dokument erklärenden Charakter. Es wird erläutert, weshalb die Ände-

rungen des Ausländergesetzes aus der Sicht des Bundesrates umgesetzt werden sollten 

und widerspiegelt damit dessen Meinung zu diesem Thema. Der Bundesrat stellt darin 

einen Antrag an die Räte und rechtfertigt, weshalb es eine Gesetzesänderung braucht, 

wie diese aussehen soll und welche Auswirkungen zu erwarten sind. Die Botschaft hat 

für die Autoren demnach die Bedeutung, einen Sachverhalt zu erklären, mit der Absicht 

die Räte von ihrer Gesetzesänderung zu überzeugen. Für die Zielgruppe dieser Bot-

schaft, die National- und Ständeräte, hat dieses Dokument eine andere Bedeutung. 

Ihnen dient es zum Verständnis des Gesetzesentwurfes und zur Meinungsbildung. In-

dem beschrieben wird, wie die konkrete Umsetzung aussehen könnte und welche Ziele 

der Bundesrat damit erreichen möchte, können sich die einzelnen Parlamentarier und 

Parlamentarierinnen eine Meinung zu dieser Gesetzesänderung bilden und diese bei 

der Diskussion und der anschliessenden Abstimmung einfliessen lassen.  

Für diese Arbeit hat die “Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes“ nochmals eine 

andere Bedeutung. Das Schriftstück dient weder der Meinungsbildung noch der Infor-

mation, sondern soll als Analysegegenstand herangezogen werden. Insbesondere die 

Begründung und die integrationspolitischen Standpunkte des Bundesrates sind hierfür 
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von Relevanz. Im Gegensatz zu den Ratsmitgliedern behält sich die vorliegende Arbeit 

aber jegliche Meinungsbildung vor.  

Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, dass sich die Botschaft des Bundesrates durch-

aus für eine Dokumentenanalyse, wie in Kapitel 2 beschrieben, eignet. Sie vermag sämt-

liche Kriterien zur Dokumentenauswahl von Flick zu erfüllen. 
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4 Sozialintegration nach Hartmut Esser 

Vorliegende Arbeit befasst sich nicht ausschliesslich mit der gesamten Integrationsthe-

orie von Hartmut Esser, sondern fokussiert auf seine Sozialintegration. 

Es soll zuerst das allgemeine Integrationsverständnis von Esser, basierend auf seinen 

Vorstellungen eines sozialen Systems, beschrieben werden. Den Hauptteil dieses Kapi-

tels bilden Hartmut Essers Ausführungen zur Sozialintegration, da diese für die an-

schliessende Dokumentenanalyse zentral sind.  

Zum Schluss des Kapitels wird die Sozialintegration fachlich verortet und die Literatur-

auswahl für diese Arbeit begründet. 

4.1 Soziales System und Integration 

Nach Esser bildet sich ein soziales System, also auch die Gesellschaft, über die Relati-

onen, welche die einzelnen Teile miteinander verbinden. Mit Relationen sind sämtliche 

Formen des sozialen Handelns gemeint, zum Beispiel Interaktionen, Kommunikationen, 

Konflikte, etc (vgl. Esser 2001: 1). 

Esser sieht hinter sozialen Systemen drei Arten von grundlegenden gesellschaftlichen 

Strukturierungen: Materielle Interdependenzen, institutionelle Regelungen und geteilte 

kulturelle Orientierung. 

Die materiellen Interdependenzen, respektive die gegenseitige Abhängigkeit bezüglich 

verschiedener Güter, basieren auf dem Verständnis, wonach die Akteure für die jeweils 

anderen Mitglieder des sozialen Systems interessante Güter kontrollieren und diese ent-

sprechend miteinander austauschen, z.B. Arbeitskraft gegen Einkommen. Unter institu-

tionellen Regelungen eines sozialen Systems versteht Esser unter anderem die Verfas-

sung einer Gesellschaft und die formellen aber auch die informellen Normen, das heisst 

sämtliche Regeln, welche in einer Gesellschaft gelten. Damit sind auch Gesetze ge-

meint, welche bei nicht Einhaltung entsprechend sanktioniert werden können. Solche 

Regelungen dienen unter anderem dazu, die Beziehungen der einzelnen Akteure zuei-

nander zu definieren. Sie sind abhängig von der Legitimität, welche sie bei den Mitglie-

dern eines sozialen Systems geniessen. Dabei ist entscheidend, wie die einzelnen Teile 

des Systems diese Regelungen im Alltag erleben, das heisst, ob sie förderlich für das 

Zusammenleben und die materiellen Interessen der Akteure sind (vgl. ebd 2001: 2). 
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Die geteilte kulturelle Orientierung beschreibt die Werte und Leitideen, welche eine Ge-

sellschaft miteinander gedanklich teilt. Damit sind auch “typische Abläufe in typischen 

Situationen gemeint“, z.B. das Händeschütteln zur Begrüssung. Die kulturelle Orientie-

rung zeigt sich häufig auch durch eine gewisse Identifikation und Loyalität, welche oft 

auch politische und religiöse Hintergründe haben, der Akteure gegenüber dem sozialen 

System (vgl. Esser 2001: 2f). 

Zusammengefasst bilden nach diesem Modell die wechselseitigen materiellen Abhän-

gigkeiten, die Gesetze und Normvorstellungen sowie die Werte respektive die Identifika-

tion mit dem System die Grundlagen einer Gesellschaft und damit verbunden auch die 

gegenseitigen Beziehungen. 

Vor dem Hintergrund dieses Modells eines sozialen Systems definiert Esser nun sein 

Verständnis des Begriffs Integration. Nach Esser kann man die Integration hinsichtlich 

der drei vorgestellten gesellschaftlichen Strukturierungen unterscheiden: Integration 

über den Markt von Angebot und Nachfrage, Integration über die Organisation einer Ge-

sellschaft und Integration über die Wertvorstellung der Akteure (vgl. ebd. 2001: 2). 

Ein Mitglied kann also integriert sein, indem es über materielle Güter verfügt, z.B. Ar-

beitskraft oder Kapital, an welchen andere Akteure interessiert sind. Der Austausch und 

die gegenseitige Abhängigkeit dieser Güter ist ein Grad zur Bemessung, wie sehr eine 

Person über den Markt in eine Gesellschaft integriert ist (vgl. ebd 2001: 2). Ein Akteur, 

welcher also z.B. eine Expertise in einem gewissen Bereich mit sich bringt oder Arbeits-

stellen schaffen will, ist demnach eher materiell integriert als jemand, der kaum finanzi-

elle Mittel und keine Ausbildung vorweisen kann.  

Die Integration über die gesellschaftliche Organisation geschieht über Gesetze und Re-

gelungen, die meist vom Staat geschaffen wurden. So sind zum Beispiel Akteure, welche 

die Gesetze befolgen, eher integriert als Personen, welche sich gegen Staat und Ord-

nung auflehnen (vgl. ebd 2001: 2). 

Die Integration über die kulturelle Orientierung kann je nach Gesellschaft unterschiedli-

che Formen annehmen. In der heutigen liberalen Gesellschaft, beschreibt Esser, ist 

diese Art der Integration an eine gewisse Moralvorstellung gebunden, nach welcher sich 

die Individuen bewusst und gut durchdacht für die Regelungen innerhalb der Gesell-

schaft einsetzen und diese in ihrem Denken und Handeln als freie Personen unterstüt-

zen (vgl. Esser 2001: 2f.). 
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Esser geht demnach davon aus, dass sich ein Akteur über die drei erwähnten relevanten 

Strukturierungen eines sozialen Systems integrieren muss. Die Integration kann dabei 

in jedem Bereich mehr oder weniger erfolgreich sein. 

Integration ist nach Esser erreicht, sobald “(...)die allgemeine Existenz von systemati-

schen Beziehungen von Teilen zueinander und in Abgrenzung zu einer Umgebung (...)“ 

(Esser 2006: 23) vorhanden sind. 

Diese Ausführungen bilden die Grundlage von Essers Verständnis eines sozialen Sys-

tems und der Integration. Esser entwickelt seine Theorie zum Integrationsprozess weiter 

und verknüpft diese mit der Integration von Migranten und Migrantinnen. Er unterschei-

det dabei zwischen zweierlei Perspektiven, welche beim Integrationsvorgang beobacht-

bar sind. Jene, welche das gesamte System und dessen Zusammenhalt fokussiert (Sys-

temintegration), und jene, welche auf das Individuum und seine Beziehungen zur Ge-

sellschaft und zu anderen Akteuren eingeht (Sozialintegration) (vgl. Esser 2006: 23).  

Die folgende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit Essers Sozialintegration, da diese 

in der anschliessenden Dokumentenanalyse als Paradigma dienen soll. 

4.2 Sozialintegration 

Die Sozialintegration ist jene Form der Integration, welche in der Migrationsdebatte 

mehrheitlich angesprochen wird (vgl. Esser 2001: 8). Diese Art der Integration beschreibt 

nach Esser die Inklusion eines Migranten oder einer Migrantin in ein bestehendes Sys-

tem respektive in die Aufnahmegesellschaft (vgl. Esser 2006: 24). 

Dieser Einbezug in die Gesellschaft geschieht nach Esser zum Beispiel durch die Über-

tragung von Rechten, durch den Erwerb der Sprache, durch die Teilnahme am Arbeits-

markt, durch soziale Akzeptanz, durch interethnische Beziehungen, durch die Einbrin-

gung im öffentlichen und politischen Leben aber auch durch eine gewisse Identifikation 

der Migranten und Migrantinnen mit der Aufnahmegesellschaft (vgl. ebd. 2001: 8). 

Esser unterscheidet dabei zwischen zwei sozialen Systemen, einerseits dem System 

der ethnischen Gruppe respektive den Personen, welche aus demselben Kulturkreis 

stammen wie der Zuwanderer oder die Zuwanderin, und anderseits dem System der 

Aufnahmegesellschaft. Demnach kann eine Person jeweils in der Aufnahmegesell-

schaft, der ethnischen Gruppe oder in beiden integriert sein, woraus sich für Esser vier 

Formen der Sozialintegration ergeben: Marginalität, Segmentation, Assimilation und 

multiple Inklusion (vgl. ebd. 2006: 24). 
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Die Teilung der Gesellschaft in zwei Gruppen ist simplifiziert, weitere Unterscheidungen 

hätte man beispielsweise anhand ökonomischer Kriterien machen können. Das Handeln 

der Aufnahmegesellschaft bezeichnet Esser als konstant einheitlich. Esser ist sich dieser 

beiden Vereinfachungen durchaus bewusst, glaubt aber, es diene der Erklärung des 

Handelns der Migranten und Migrantinnen und des Vorgangs der sozialen Integration 

(vgl. ebd 2006: 37).  

Marginalität bedeutet eine Exklusion aus allen sozialen Systemen, also sowohl aus der 

Aufnahmegesellschaft wie auch aus der ethnischen Gruppe.  

Unter Segmentation wird der Einschluss in die ethnische Gruppe aber der Ausschluss 

aus der Aufnahmegesellschaft verstanden.  

Als Assimilation bezeichnet Esser den Einschluss in die Aufnahmegesellschaft aber den 

gleichzeitigen Ausschluss aus der ethnischen Gruppe. 

Die multiple Inklusion schliesslich beinhaltet die Beteiligungen an beiden sozialen Sys-

temen (vgl. Esser 2006: 25). 

Ethnische 

Gruppe 

Aufnahmegesellschaft 

                       Ja                                                Nein 

Ja 

 

Nein 

Multiple Inklusion 

 

Assimilation 

Segmentation 

 

Marginalität 

(Abb. 1 Esser 2006: 25) 

Die obenstehende Tabelle verdeutlicht diese vier Formen der Sozialintegration.  

Die Assimilation ist die einzige Form, in welcher die Integration nur in das Aufnahmesys-

tem erfolgt. Die anderen drei Formen sind alle in irgendeiner Form eine nicht Anglei-

chung. Bei der multiplen Inklusion glaubt Esser, dass nicht das volle Potential zur In-

tegration in die Aufnahmegesellschaft ausgeschöpft werden kann, da die volle Teilhabe 

an zwei Systemen nur theoretisch möglich ist (vgl. Esser 2006: 25). 

Jeder Migrant und jede Migrantin ist demnach in das System der Aufnahmegesellschaft 

integriert oder eben nicht, dasselbe gilt jeweils für das System der ethnischen Gruppe. 
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Diese vier Möglichkeiten der Sozialintegration lassen sich nach Esser in die folgenden 

vier Dimensionen übertragen: Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation. Die 

Dimensionen ergeben sich anhand der unterschiedlichen Inhalte, das heisst, es werden 

vier verschiedene Bereiche, in welchen Integration stattfindet, vorgestellt (vgl. Esser 

2006: 26). 

Kulturation: Unter Kulturation bezeichnet Esser das Wissen, welches notwendig ist, da-

mit die Akteure erfolgreich agieren und interagieren können. Dieses Wissen beinhaltet 

Kenntnisse über die wichtigsten Regeln der Aufnahmegesellschaft, welche in typischen 

Situationen notwendig sind. Hier sind besonders kulturelle und sprachliche Kompeten-

zen gemeint (vgl. ebd. 2001: 8). Die Sprache bildet nach Esser einen wichtigen Teil der 

Kulturation, welchem eine durchaus hohe Bedeutung zukommt (vgl. Esser 2006: 26).  

Akteure können und müssen nach Esser in dieses Wissen investieren und die Kompe-

tenzen erlangen, um auch für andere Akteure interessant zu sein. Die Integration über 

die Dimension der Kulturation ist eine Art Sozialisierung in das jeweilige System, sei es 

in das Aufnahmesystem oder in die ethnische Gruppe. Die Sozialisation in eine neue 

Gesellschaft, auch Akkulturation genannt, ist massgeblich bestimmt von der Sozialisa-

tion im Herkunftsland, auch als Enkulturation bezeichnet. Je weiter die jeweiligen Kultu-

ren auseinandergehen, desto schwieriger ist die Akkulturation in die Aufnahmegesell-

schaft. Kulturation ist eine Form von Lernen, welche möglichst frühzeitig geschehen soll. 

Vorzugsweise sollte deshalb zum Beispiel der Spracherwerb oder der Kontakt mit Akt-

euren des Aufnahmesystems rechtzeitig geschehen (vgl. Esser 2001: 9). 

Esser beschreibt die Akkulturation als einen unumgänglichen Prozess, damit Migranten 

und Migrantinnen zentrale Positionen in der Gesellschaft besetzen können (vgl. Esser 

1999: 29). 

Platzierung: Unter Platzierung versteht Esser die Besetzung einer gesellschaftlichen Po-

sition im bereits vorhandenen gesellschaftlichen System. Die Übertragung von Rechten 

kann dabei als die wichtigste Form der Platzierung in ein gesellschaftliches System ver-

standen werden, beispielsweise durch die Bestimmung des Aufenthaltsstatus (vgl. Esser 

2001: 10). 

Platzierung kann aber auch durch einen marktwirtschaftlichen Prozess geschehen. Die 

Gesellschaft bestimmt die Nachfrage und die Akteure machen ein Angebot. Die Platzie-

rung ist damit von anderen Akteuren abhängig. Eine Person, welche beispielsweise ein 
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Angebot in Form ihrer Arbeitskraft macht, kann letztendlich nicht selbst über die Platzie-

rung, also eine Anstellung, entscheiden. Der Markt oder im konkreten der Arbeitgeber 

bestimmt darüber (vgl. ebd. 2001: 9f). 

Diskriminierung und unbegründete Vorurteile wirken als Barriere für eine erfolgreiche 

Platzierung, z.B. wenn eine Person aufgrund ihres Nachnamens eine Arbeitsstelle nicht 

erhält (vgl. ebd. 2001: 10). 

Esser sieht eine enge Verbindung zwischen der Kulturation und der Platzierung. Wer die 

Sprache des Aufnahmesystems kennt, hat grössere Chancen auf eine erfolgreiche Plat-

zierung als jemand, der nur die Sprache des Herkunftssystems beherrscht. Umgekehrt 

kann aber eine erfolgreiche Platzierung auf die Kulturation positiv wirken, da man so 

einfacher mit Akteuren des Aufnahmesystems in Kontakt treten kann (vgl. ebd. 2001: 

10).  

Die Integration über die Dimension der Platzierung ist die wichtigste Voraussetzung, um 

über ökonomisches Kapital zu verfügen. Eine erfolgreiche Integration im Arbeitsmarkt 

unterstützt oft auch eine Verbesserung der Platzierung in anderen Bereichen, z.B. kann 

aufgrund eines Berufes der ausländerrechtliche Status verbessert werden. Esser sieht 

in der erfolgreichen Platzierung eine Schlüsselfunktion für eine erfolgreiche Sozialin-

tegration (vgl. 2001: 10). 

Interaktion: Mit Interaktion bezeichnet Esser die wechselseitige Orientierung von Akteu-

ren über Wissen und Symbole. Durch diese Orientierung und das Handeln der Akteure 

werden gemeinsame Relationen gebildet (vgl. ebd. 2001: 10). Die Interaktion beinhaltet 

unter anderem auch die Aufnahme von sozialen Beziehungen auf freundschaftlicher und 

familiärer Ebene (vgl. ebd. 2006: 26). Es kann zwischen drei Arten der Interaktion unter-

schieden werden: Die Ko-orientierung, die symbolische Interaktion oder die Kommuni-

kation. Die Interaktion ist ein wichtiger Bestandteil der Sozialintegration und fördert unter 

anderem auch eine erfolgreiche Platzierung in informelle Bereiche der Gesellschaft (vgl. 

ebd. 2001: 11). 

Damit eine Integration über die Dimension der Interaktion geschehen kann, beispiels-

weise durch bilden von Freundschaften, Beziehungen etc., müssen Gelegenheiten des 

Zusammentreffens geschaffen werden. In Wohnsiedlungen mit hohem Ausländeranteil 

ist diese Möglichkeit beispielsweise weniger gegeben (vgl. Esser 2001: 12). 
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Interaktion mit Akteuren des Aufnahmesystems geschieht oft auch nur, wenn die Spra-

che gelernt wird, gleichzeitig fördert die Interaktion auch den Erwerb der Sprache. Bei 

einer starken Segmentation besteht so die Gefahr einer Negativspirale (vgl. Esser 2001: 

12). Die Interaktion mit Akteuren des Aufnahmesystems wird nach Esser gefördert durch 

eine erfolgreiche Platzierung und durch vorhandene Kompetenzen in der Kulturation. 

Denn die Kontrolle von Ressourcen, die über die ethnische Gruppe hinaus als interes-

sant angesehen werden, fördert die Interaktion mit Akteuren des Aufnahmesystems (vgl. 

ebd 2001: 11). 

Identifikation: Unter Identifikation versteht Esser die Entwicklung einer emotionalen Lo-

yalität gegenüber dem sozialen System und die damit verbundene Einordnung der eige-

nen Identität. Die Integration über die Identifikation unterstützt wesentlich den Erhalt des 

Aufnahmesystems. Esser unterscheidet dabei zwischen drei verschiedenen Stufen der 

Identifikation (vgl. ebd. 2006: 26). 

Werte: Damit meint Esser die Identifikation eines Akteurs mit dem System als Kollektiv, 

individuelle und egoistische Motive werden dabei untergeordnet. Eine starke Solidarität 

gegenüber dem System ist hier bezeichnend (vgl. Esser 2001: 12f.). 

Bürgersinn: In modernen Gesellschaften kann nicht mehr von allgemeingültigen kol-

lektiven Werten gesprochen werden. Esser beschreibt, dass der Bürgersinn, nach sei-

nem Verständnis, das Sichern der zugesprochenen individuellen Freiheit, welche in der 

Verfassung gefestigt ist, in einer abstrakten Form dennoch eine kollektive Unterstützung 

der Verfassung ist (vgl. Esser 2001: 13). 

Hinnahme: Esser bezeichnet diese Form der Identifikation, besonders in modernen Ge-

sellschaften, als inneren Konflikt. Da die kompetitiven Gesellschaften auf individueller 

Freiheit aufgebaut sind, lässt sich für eine schlechte persönliche Lage nicht so leicht, wie 

in einer Klassengesellschaft, jemand verantwortlich machen. Dieser innere Konflikt wird 

bestärkt durch erfolglose Änderungsversuche und endet damit, dass Personen, welche 

weniger privilegiert sind, ihre Lage oft hinnehmen. Die Hinnahme ist somit auch eine 

Form der Unterstützung eines sozialen Systems (vgl. Esser 2001: 13f.). 

Jede dieser drei Formen der Identifikation wirkt mehr oder weniger stark systemerhal-

tend. Als Bedingung, um eine Identität mit dem Aufnahmesystem aufzubauen, sieht Es-

ser eine zufriedenstellende Platzierung und die Unterhaltung von Interaktionen mit Akt-

euren der Zuwanderungsgesellschaft (vgl. Esser 2001: 15). 
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Wie aus diesen Ausführungen ersichtlich ist, sind die Dimensionen teilweise eng mitei-

nander verknüpft und beeinflussen sich oft gegenseitig. Häufig hat die Verbesserung der 

Integration in einer Dimension positive Auswirkungen auf die anderen drei. 

Dimensionen Beispiele Bereiche  Integrationsformen 

Kulturation 

Platzierung 

Interaktion 

Identifikation 

Wissen, Fertigkeiten, Sprache 

Rechte, Bildung, Einkommen 

Freundschaften, Familie, Heirat 

Identität, Solidarität, Werte 

multiple Inklusion 

Assimilation 

Segmentation 

Marginalität 

(Abb. 2. vgl. Esser 2006: 27).   

In der obenstehenden Grafik werden die Dimensionen der Sozialintegration in Bezug zu 

den Integrationsformen gebracht. Alle vier Dimensionen der Sozialintegration können 

mit allen vier Formen der Sozialintegration zusammengefügt werden, was eine Vielzahl 

von verschiedenen Möglichkeiten ergibt. Es wird davon ausgegangen, dass jede erdenk-

bare Kombination möglich ist. Die Extrempole bilden die komplette Marginalität respek-

tive die multiple Inklusion in allen Dimensionen (vgl. Esser 2006: 27). 

Nach Hartmut Esser müssen verschiedene Gegebenheiten, welche das Handeln von 

Migranten und Migrantinnen beeinflussen, berücksichtigt werden. So sollten die Fami-

lien- und Migrationsbiographie des Akteurs beachtet werden. Darunter fallen beispiels-

weise die Bildung der Eltern, das Einreisealter oder die Bleibeabsichten. Ein weiterer 

kontextbedingter Faktor, welcher das Handeln des Einzelnen beeinflussen kann, ist die 

politische, arbeitsmarktliche, gesellschaftliche, etc. Situation im Herkunftsland respek-

tive im Aufnahmesystem. Auch spezifische Besonderheiten der jeweiligen ethnischen 

Gruppe können das Handeln eines Akteurs beeinflussen, z.B. die Grösse oder die Or-

ganisation dieser Gruppe (vgl. Esser 2006: 37f.). 

Individuelle Faktoren, wie z.B. persönliche Ziele, bestimmen das Handeln von Migranten 

und Migrantinnen ebenfalls (vgl. Esser 2006: 39). 

Essers Sozialintegration will aufzeigen, anhand welcher Vorgänge die Integration von 

Migranten und Migrantinnen stattfindet und verdeutlich so, welche Aspekte sich förder-

lich oder erschwerend auf den Assimilationsprozess auswirken. 
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4.3 Begründung der Literaturauswahl und Fachliche Einordnung 

Wie bereits mehrmals beschrieben, wird sich die vorliegende Arbeit dem Blickwinkel der 

Sozialintegration nach Hartmut Esser bedienen. In folgendem Kapitel soll diese “Esseri-

sche Perspektive“ legitimiert und im aktuellen Fachdiskurs eingeordnet werden.  

Der Integrationsvorgang allgemein aber auch die spezifische Integration von Migranten 

und Migrantinnen ist ein wichtiger Gegenstand der Soziologie. Verschiedenste Soziolo-

gen beschäftigen sich bereits seit geraumer Zeit mit diesem Thema (vgl. Esser 2001: 1). 

Hartmut Esser gilt allgemein als einer der Ersten, der die Debatte um Integration im 

deutschsprachigen Raum lanciert hat. Bereits im Jahre 1980 hat er mit seinem Buch, 

„Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, eth-

nischen Gruppen und Minderheiten“, einen wichtigen Beitrag zum soziologischen Dis-

kurs rund um den Begriff Integration beigetragen (vgl. Schulte/Treichler 2010: 47). 

Essers Theorie kann in den klassischen Assimilationstheorien angesiedelt werden, wel-

che massgeblich von der sogenannten Chicago School und von Milton Gordon geprägt 

wurden (vgl. Silke 2016: 28f.). Sie steht damit im Gegensatz zu den eher neueren Integ-

rationstheorien, welche im Vergleich ein eher offeneres Verständnis von Integration und 

Assimilation vertreten. Dazu gehören z.B. die Neoassimilation von Richard Alba und Vic-

tor Nee oder der sogenannte Transnationalismus (vgl. Silke 2016: 44). 

Im Fachdiskurs wird Essers Theorie zur Integration rege diskutiert. Die Meinungen über 

Essers Veröffentlichungen zum Thema Migration gehen aber weit auseinander.  

Essers Integrationstheorie wird in der Fachliteratur oft als zu ethnozentrisch bewertet. 

Es wird ihm angekreidet, in seinen Werken lediglich zwischen „den Fremden“ und „den 

Eigenen“ zu unterscheiden und damit als reine Forderung zur Anpassung von Migranten 

und Migrantinnen verstanden (vgl. Kamis 2017: 34). Auch Petra Aigner, Soziologin, kri-

tisiert diesen Aspekt von Essers Integrationstheorie und wirft ihm dabei eine gewisse 

Ignoranz gegenüber dem heutigen Multikulturalismus und dem ethnischen Pluralismus 

vor (vgl. ebd. 2017: 60f.). Petra Aigner kritisiert ausserdem, dass Esser ausschliesslich 

die Dynamik zwischen Aufnahmegesellschaft und Migrantin oder Migrant thematisiert 

und damit die Motivbildung zur Migration und die Herkunftsgesellschaft der Migranten 

und Migrantinnen vernachlässigt (vgl. ebd. 2017: 61). 
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Dieser Vorwurf wird dagegen vom Soziologen Andreas Wimmer differenziert, indem er 

hervorhebt, dass Essers Theorie nicht darauf zielt, dass sich Migranten und Migrantin-

nen vollständig mit dem Einwanderungsland identifizieren, sondern eher der Erwerb kul-

tureller sprachlicher Kernkompetenzen im Vordergrund stehe (ebd. 2009: 333). Er sieht 

in Essers Theorie eine Möglichkeit, die Unterschichtung, strukturelle Desintegration und 

Kolonienbildung zu vermeiden (vgl. ebd. 2009: 333). Andreas Wimmer benennt Essers 

Theorie zur Migration und Integration gar als eine der Besten im deutschsprachigen 

Raum und bezeichnet “die Kombination von analytischer Präzision, empirischer Fundie-

rung und theoretischer Integration“ (Wimmer 2009: 318) als Spitze in der deutschspra-

chigen Migrationsforschung. 

Ebenso bezeichnen weitere Soziologen wie Rainer Greshoff und Uwe Schimank Essers 

theoretische und empirische Untersuchungen als wissenschaftstheoretisch reflektiert 

und heben die starke und sinnvolle Verzahnung seiner verschiedenen Forschungsberei-

che hervor (vgl. ebd. 2012: 2). 

Der Geschichtswissenschaftler Gerhard Hetfleisch, Mitglied beim Institut für kritische 

Theorie, kritisiert dagegen Essers Integrationstheorie und die dahinterstehenden Sozial- 

und Gesellschaftstheorien scharf. Essers Begriff der Systemintegration benennt 

Hetfleisch als „nicht fassbar und noch weniger operationalisierbar“ (Hetfleisch 2013: 

222). Einzig die von Esser definierte Sozialintegration bleibt nach Hetfleisch für den Le-

ser verständlich und er vermerkt, dass dieser Teil auch hauptsächlich in der Wissen-

schaft rezipiert wird (vgl. ebd. 2013: 222). Dennoch bemängelt er an der Sozialintegra-

tion Essers eine Vernachlässigung bezüglich der Komplexität einer modernen Gesell-

schaft (vgl. ebd. 2013: 224). Dagegen hebt die Soziologin Silke Hans in Essers Werk 

den “allgemeintheoretisch fundierten Charakter“ (ebd. 2016: 34) hervor und betont, dass 

die einzelnen von Esser verfassten Assimilationsdimensionen spezifisch erklärt und so-

mit sehr fassbar sind (vgl. ebd 2016: 34).  

In diesem kurzen Überblick zur Debatte über Essers Integrationstheorie wird ersichtlich, 

dass einige Punkte seiner Theorie als überholt kritisiert werden. Sein Begriff der Sys-

temintegration wird teils als unklar und damit nur als bedingt brauchbar angesehen. Als 

Kritikpunkt wird ebenso die Vernachlässigung des heutigen Multikulturalismus erwähnt. 

Die Sozialintegration dagegen und die darin enthaltenen von Esser entwickelten Dimen-

sionen Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation werden mehrmals für die 

Wissenschaft als nach wie vor relevant bezeichnet.  
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Nach dieser fachliterarischen Einordung lässt sich sagen, dass es durchaus sinnvoll sein 

kann, sich lediglich auf Essers vier Dimensionen der Sozialintegration zu fokussieren 

und andere Aspekte seiner Integrationstheorie, wie die Systemintegration, zu vernach-

lässigen. 

Für eine Dokumentenanalyse ist es wichtig, ein Paradigma und ein Dokument auszu-

wählen, welche verständlich sind und somit eine gewisse Fassbarkeit zu vermitteln ver-

mögen (vgl. Flick 2017: 325). Essers vier Dimensionen der Sozialintegration können die-

sen Punkt, wie oben durch andere Autoren bestätigt, erfüllen. 

Die Kritik jedoch, wonach die Integrationstheorie von Esser eine Forderung nach Anpas-

sung von Migranten und Migrantinnen sei, darf im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht 

vergessen gehen und soll später nochmals aufgenommen werden. 

Ein weiterer Punkt, welcher die Auswahl des Paradigmas Essers in der anschliessenden 

Dokumentenanalyse legitimiert, ist, dass Essers Integrationstheorie auch nach dem Kri-

tiker Gerhard Hetfleisch eine gewisse Relevanz für die aktuelle Integrationspolitik hat 

(vgl. ebd. 2013: 226). Auch Andreas Wimmer sieht in Essers Sichtweise eine hohe Be-

deutung für die Migrationspolitik (vgl. ebd. 2009: 329). Wimmer führt aus, dass Essers 

Migrationstheorie und die Fokussierung auf Sprachkompetenzen in der aktuellen Migra-

tionspolitik über den Begriff des Multikulturalismus gesiegt haben und seit den 2000er 

Jahren in allen europäischen Ländern ähnliche Positionen in der Politik bezogen werden 

(vgl. ebd 2009: 332). 

Die Botschaft des Bundesrates, welche in Kapitel 3 vorgestellt und im späteren Verlauf 

dieser Arbeit analysiert wird, entstand hinter einem integrationspolitischen Hintergrund. 

Eine Dokumentenanalyse mit dem Ziel zu prüfen, welche Aspekte der Sozialintegration 

von Hartmut Esser sich in dieser Botschaft wiederfinden lassen, kann daher durchaus 

interessant sein.  
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5 Bezug zur Sozialen Arbeit 

In folgendem Kapitel geht es darum, die Migrationstheorie von Hartmut Esser in einen 

Bezug zur Sozialen Arbeit zu setzen.  

5.1 Theoretischer Bezug 

In der Sozialen Arbeit befassen sich ebenfalls verschiedene Theoretiker mit dem Begriff 

Integration. In folgendem Teil wird daher kurz der Integrationsbegriff von Hans Thiersch 

und Klaus Grunwald aus ihrem Buch „Praxis Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit“ vor-

gestellt und anschliessend in Bezug zu Essers Sozialintegration gebracht. 

Integration zielt nach der Theorie von Grunwald und Thiersch auf die Nichtausgrenzung 

einer Person aus der Gesellschaft. Diese Forderung kann dabei gleichzeitig auch als 

Anspruch auf “Gleichheit in den Grundansprüchen und Anerkennung im Recht auf Ver-

schiedenheit“ (Grunwald/Thiersch 2004: 26) verstanden werden. Interessant ist sicher-

lich, dass Thiersch und Grunwald Integration mit einer “Verneinung“ beschreiben, res-

pektive der Nichtausgrenzung. Laut ihrer Theorie wäre also eine Person nicht mehr in-

tegriert, sobald sie in irgendeiner Weise von bestimmten gesellschaftlichen Bereichen 

ausgegrenzt wird (vgl. ebd. 2004: 26).  

Thiersch und Grunwald verdeutlichen aber auch, dass Integration missverstanden und 

missbraucht werden kann, um beispielsweise Normvorstellungen durchzusetzen (vgl. 

ebd. 2004: 27). 

Wenn man diese Definition von Thiersch und Grunwald nun mit der Sozialintegration 

von Esser vergleicht, lassen sich einige Unterschiede erkennen. Die Theorie der lebens-

weltorientierten Sozialen Arbeit bewertet im Integrationsprozess die Erhaltung der per-

sönlichen Vielfältigkeit als wünschenswert und das Durchsetzen von Normvorstellungen 

eher kritisch (vgl. Grundwald/Thiersch 2014: 26f.). Integration wird also nicht dadurch 

hergestellt, dass sich lediglich das Individuum verändert, anpasst und die Normen der 

Gesellschaft übernimmt, sondern die Gesellschaft ist vielmehr dazu verpflichtet, den Ak-

teur nicht auszugrenzen. 

Diese Haltung unterscheidet sich wesentlich von Essers Theorie der Sozialintegration, 

welche, wie in Kapitel 4 beschrieben, besagt, dass eine Person Normen und Verhaltens-

weisen des Aufnahmesystems übernehmen muss, um sich vollständig integrieren zu 
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können. Dabei werden hauptsächlich die Dimensionen der Kulturation und Identität an-

gesprochen (vgl. Esser 2001: 11). Essers Theorie drängt damit vielmehr auf die Verän-

derung des Individuums, was bei Thiersch und Grunwald entschieden abgelehnt wird. 

Ein Unterschied ist aber auch, dass Esser in seiner Theorie den Integrationsvorgang bei 

Migranten und Migrantinnen präzise beschreibt (vgl. u.a. Esser: 1980, 1999, 2001, 

2006). Seine Dimensionen der Sozialintegration sind sehr fassbar und möglicherweise 

einfacher auf einen spezifischen Integrationsvorgang bei Migranten und Migrantinnen zu 

übertragen als der Integrationsbegriff in der Theorie “Lebensweltorientierte Soziale Ar-

beit“. Aus diesem Grund kann es durchaus Sinn machen, für die Dokumentenanalyse 

auf die Theorien von Esser zurückzugreifen und nicht auf jene von Thiersch und Grun-

wald.  

5.2 Praktischer Bezug 

Migration und Integration sind, wie bereits in der Einleitung kurz dargestellt wurde, auch 

zu einem Berufsfeld der Praxis der Sozialen Arbeit geworden (vgl. Vahsen. 2000: 66). 

Es ist immer häufiger die Aufgabe der Sozialen Arbeit, Integrationsanforderungen an 

Klienten zu deuten und diesen die Integration zu erleichtern. Sie muss angemessen auf 

viele verschiedene höchst individuelle Situationen reagieren können. Die individuelle Si-

tuation jedes Migranten und jeder Migrantin ist dabei massgeblich von Alter, Herkunft, 

Sprache, Bildung, Berufserfahrung etc. abhängig (vgl. Zacharaki et. Al. 2007: 10).  

Es kann gesagt werden, dass die Soziale Arbeit im Migrations- und Integrationsbereich 

als Antwort auf eine gesellschaftliche Problemlage tätig wurde. Sie ist, wie viele Bereiche 

der Sozialen Arbeit auch, stark von den ihr zur Verfügung gestellten wohlfahrtsstaatli-

chen Mitteln abhängig (vgl. Cyrus/Treichler 2004: 20). Der Integrations- und Migrations-

bereich ist mittlerweile ein nicht unwesentlicher Teil der Sozialen Arbeit geworden, wel-

cher in der sozialarbeiterischen Disziplin und Profession allgemein anerkannt ist (vgl. 

ebd. 2004: 19). Nichtsdestotrotz finden interkulturelle Kompetenzen immer häufiger den 

Weg in Stellenbeschriebe der Sozialen Arbeit und eine interkulturelle Sichtweise ist in 

verschiedenen Organisationen im Leitbild verankert (vgl. ebd. 2004: 19). Die interkultu-

relle Sichtweise zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht mehr in starrer kultureller Zu-

gehörigkeit denkt, sondern eine Vermischung der Kulturen wahrnimmt und durchaus be-

grüsst. Eine zugewanderte Person soll demnach nicht einfach die hiesige Kultur über-
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nehmen; vielmehr wird davon ausgegangen, dass sich die Kulturen in unserer Gesell-

schaft vermischt haben und jede Person eine eigene Kultur mit sich bringt (vgl. Eppen-

stein 2007: 24).  

Dass sich eine interkulturelle Sichtweise in der Sozialen Arbeit institutionalisiert hat, wird 

aber immer wieder kritisiert. Es wird ihr vorgeworfen, die ökonomischen, politischen und 

rechtlichen Gegebenheiten zu ignorieren (vgl. ebd. 19f). Dies führt zu einem gewissen 

Widerspruch, da die Soziale Arbeit im Integrationsbereich ihre Ziele oft nach den politi-

schen und rechtlichen Bedingungen richten muss (vgl. Többe-Schukalla 2014: 217). Das 

heisst, dass die Soziale Arbeit zwar in ihrer Tätigkeit interkulturell vorgehen möchte, aber 

letztendlich die staatspolitischen Ziele nur bedingt interkulturell geprägt sind.  

Auch Thomas Eppenstein sieht im Begriff der interkulturellen Kompetenzen eine ge-

wisse Belastung für die Soziale Arbeit im Migrationsbereich (vgl. ebd. 2007: 29). Viel-

mehr muss man laut ihm, in Bezug auf diese in gewisser Weise als Zauberformel ange-

sehene Kompetenz, realistischer werden. Nach ihm sollen Einheimische, wie auch Zu-

gewanderte, in einen gemeinsamen Lernprozess eintreten. In Gesellschaften, die von 

Multikulturalität geprägt sind, werden gewisse Regeln benötigt, um das Zusammenleben 

zu ermöglichen. Daher ist eine gewisse Forderung zur Integration an Migranten und Mig-

rantinnen auch durchaus angebracht. Die einheimische Bevölkerung ist dabei aber 

ebenso gefordert (vgl. ebd. 40f). 

Nach diesen Ausführungen ist Essers Sozialintegration nur bedingt mit der interkulturel-

len Sichtweise der Sozialen Arbeit zu vereinbaren. Esser ordnet die Gesellschaft nach 

Aufnahmesystem und nach System der ethnischen Gruppe und geht dabei nicht von 

einer Vermischung der Kulturen aus (vgl. Esser 2006: 37). Für ihn ist es unabdingbar, 

dass Migranten und Migrantinnen Aspekte der Kultur des Zuwanderungssystems über-

nehmen (vgl. ebd. 2001: 11f.). Viele Akteure der Sozialen Arbeit hingegen vertreten die 

Haltung, wonach die verschiedenen Kulturen sich zu neuen individuellen Kulturen ver-

mischen können.  

Die Zielebene der Sozialen Arbeit ist aber nach wie vor von politischen und rechtlichen 

Bestimmungen abhängig (vgl. Többe-Schukalla 2014: 217). Um zu untersuchen, wie der 

Integrationsbegriff in diesen Bestimmungen definiert wird, scheint es sinnvoll, auf Theo-

rien zurückzugreifen, welche mit diesen auch tatsächlich zu verbinden sind. Denn wie 

geschildert wurde, ist diese interkulturelle Sichtweise nur bedingt mit der Haltung des 
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Staates zu korrelieren. Da die staatspolitische Definition von Integration und die Integra-

tionsziele des Staates teilweise aber Auswirkungen auf die Praxis der Sozialen Arbeit zu 

haben scheinen, kann die Absicht dieser Dokumentenanalyse durchaus auch als rele-

vant für die Soziale Arbeit bezeichnet werden. Für eine Analyse des Dokuments wird 

eine Theorie benötigt, bei welcher Verknüpfungspunkte hergestellt werden können. Es-

sers Theorie der Sozialintegration ist dazu, wie bereits beschrieben, sicherlich geeignet.  
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6 “Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes“ des Bun-
desrates 

6.1 Dokumentenanalyse 

Im folgenden Kapitel werden nun verschiedene Textparagraphen der “Botschaft zur Än-

derung des Ausländergesetzes“ aufgelistet und anschliessend in Verbindung zu Essers 

Sozialintegration und seinen Dimensionen gebracht. Es wird dabei versucht, möglichst 

objektiv vorzugehen und die Aussagen der Botschaft ausschliesslich im Sinne Essers 

zu interpretieren. Wie bereits beschrieben, lassen sich die einzelnen Dimensionen teil-

weise nur schwer voneinander trennen. In dieser Dokumentenanalyse wird daher jeweils 

nur auf die direkt in den Passagen angesprochenen Dimensionen eingegangen. Die Auf-

listung der Textausschnitte orientiert sich chronologisch und nicht thematisch am Doku-

ment. 

 
1. “Integration wird dabei als mehrseitiger, gesamtgesellschaftlicher Prozess ver-

standen, der eine horizontale und vertikale Querschnittaufgabe aller drei staatli-

chen Ebenen unter Einbezug der Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft dar-

stellt.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 7) 

 

Hier beschreibt der Bundesrat, was er unter Integration versteht. Er streicht heraus, dass 

Integration ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sei, welcher verschiedene Akteure mit-

einbeziehen soll. Essers Theorie macht das Individuum zum Hauptverantwortlichen für 

eine erfolgreiche Integration, das Aufnahmesystem spielt dabei eher eine Nebenrolle 

(vgl. Esser u.a. 2001, 2006). Während für Esser die Gesellschaft und der Markt für die 

Rahmenbedingungen der Integration zuständig sind und das Individuum letztendlich al-

leine verantwortlich ist, diese Möglichkeiten zu nutzen, kann bei der Aussage des Bun-

desrates nicht abschliessend geklärt werden, welche Akteure wie viel Verantwortung für 

eine erfolgreiche Integration wahrnehmen sollten.  

 
2. “Eine erfolgreiche Integration im Einzelfall soll durch positive Anreize begünstigt 

werden, insbesondere durch eine Verbesserung des ausländerrechtlichen Sta-

tus.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 8) 

 

Die Haltung, den ausländerrechtlichen Status eines Migranten respektive einer Migrantin 

zu verbessern, kann laut Essers Theorie als förderlich für die Integration über die Di-

mension der Platzierung verstanden werden (vgl. Esser 2006: 26). Der Bundesrat sieht 
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aber vor, dass zuerst die erfolgreiche Integration eines Zuwanderers erreicht sein soll, 

bevor der ausländerrechtliche Status verbessert wird, was wiederum die Integration über 

die Platzierung hemmen könnte. Solange keine Integration stattgefunden hat, soll eine 

Migrantin oder ein Migrant daher weniger Rechte erhalten. Esser beschreibt ebenfalls, 

dass beispielsweise eine Integration im Arbeitsmarkt, den ausländerrechtlichen Status 

je nach herrschendem Recht verbessern könnte (vgl. Esser 2001: 10). Es bleibt aber 

fraglich, ob die Verknüpfung der erfolgreichen Integration mit der Verbesserung des aus-

länderrechtlichen Status in Essers Sinne ist. 

 

3. „Bei ausländischen Ehegattinnen und Ehegatten von Schweizern und Schweize-

rinnen, von Niedergelassenen sowie von freizügigkeitsberechtigten Personen 

soll der Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung ausdrücklich 

von der Integration abhängig gemacht werden. Daneben wird die Eigenverant-

wortung der Ausländerinnen und Ausländer in Bezug auf ihre Integration auch 

eingefordert.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 8) 

 

Wie bereits in der vorherigen Aussage ist auch hier ersichtlich, dass der Bundesrat eine 

Verbesserung des ausländerrechtlichen Status respektive die Erteilung der Niederlas-

sungsbewilligung von einer erfolgreichen Integration abhängig machen will. Esser be-

schreibt jedoch, dass eine gelingende rechtliche Platzierung in der Gesellschaft die As-

similierung fördern soll. Esser gibt aber vor allem der marktwirtschaftlichen Platzierung 

einen hohen Stellenwert und macht deutlich, dass diese oft an eine Verbesserung des 

rechtlichen Status geknüpft wird (vgl. Esser 2001: 10). 

Zudem wird im zweiten Satz dieses Textausschnittes wiederum das Integrationsver-

ständnis präzisiert. Es soll Eigenverantwortung von den Migranten und Migrantinnen 

beim Integrationsprozess eingefordert werden. Dieser Punkt ist durchaus mit Essers So-

zialintegration assoziierbar, denn auch er beschreibt die Eigenverantwortung des Zu-

wanderers/der Zuwandrerin als Teil des erfolgreichen Integrationsprozesses (vgl. Esser 

u.a. 1999, 2001, 2006). 

 

4. “Schlechte Integration soll sanktioniert werden; zum Beispiel soll die selbstver-

schuldete Nichteinhaltung einer Integrationsvereinbarung ausländerrechtliche 

Konsequenzen haben“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 8) 
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Der Bundesrat will schlechte Integration sanktionieren und nimmt damit eine fordernde 

Haltung ein. In Essers Sozialtheorie ist nie die Rede davon, dass ungenügende Integra-

tion sanktioniert werden sollte. Vielmehr bedeutet eine Sanktionierung oftmals eine 

Schlechterstellung zum Beispiel des ausländerrechtlichen Status und damit der Platzie-

rung in der Gesellschaft. Eine Sanktionierung würde demnach den zukünftigen Integra-

tionsprozess hindern. Gleichzeitig wird im Zitat aber auch die Selbstverschuldung er-

wähnt. Diese Wortwahl kann als Anhaltspunkt dienen, dass der Bundesrat also möglich-

erweise nicht die vollständige Verantwortung im Integrationsprozess bei den Migranten 

und Migrantinnen sieht. Nicht selbstverschuldetes Verhalten würde demnach wahr-

scheinlich ohne Konsequenzen bleiben. Esser beschreibt in verschiedenen Bereichen 

ebenfalls, dass die Verantwortung für den Integrationsprozess nicht alleine bei den Aus-

ländern und Ausländerinnen liegt. Besonders im Bereich der markt- 

wirtschaftlichen Platzierung sieht er eine grosse Abhängigkeit von der Wirtschaft  

(vgl. Esser 2001: 9). 

 

5. “Integration soll primär in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, im Gesund-

heitsbereich usw. und vor Ort im Quartier erfolgen.“ (Schweizerischer Bundesrat 

2013: 8) 

 

Der Bundesrat zielt mit diesem Standpunkt hauptsächlich auf Essers Dimension der 

Platzierung. Integration soll demnach vor allem in den erwähnten Bereichen stattfinden. 

Eine erfolgreiche Assimilation in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, etc. vermag 

durchaus Essers Sozialintegration zu entsprechen (vgl. Esser 2001: 9). 

Die Aussage verdeutlicht ausserdem, wie die verschiedenen Dimensionen von Essers 

Theorie ineinander übergreifen. Durch die Platzierung in Schule, Ausbildung, Beruf und 

vor Ort im Quartier kommt eine Person vermehrt mit Akteuren des Aufnahmesystems in 

Kontakt und somit zu Interaktionsgelegenheiten. Eine erfolgreiche Platzierung gibt daher 

einer Person mehr Möglichkeiten, sich in der Dimension Interaktion erfolgreich zu integ-

rieren (vgl. Esser 2001: 11). Des Weiteren kann diese Aussage des Bundesrates auch 

mit der Dimension der Kulturation verbunden werden, denn eine erfolgreiche Integration 

beispielsweise in die Schule, gibt einem Akteur die Möglichkeit z.B. seine Sprachfähig-

keiten zu verbessern. 
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6. “Die Massnahmen in den Regelstrukturen sind allerdings bedürfnisgerecht und 

zielführend auszugestalten. Damit wird dem Einzelfall besser Rechnung getra-

gen.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 8) 

 

Essers Theorie besagt, dass jede Person unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, 

um sich zu integrieren. In den vier Dimensionen und den jeweiligen Lebensbereichen 

spielen die individuellen Gegebenheiten, die ethnische Gruppe, die Migrationsbiogra-

phie, die Familie und die Aufnahmegesellschaft entscheidende Rollen (vgl. Esser 2006: 

37f.). Auch dem Bundesrat scheint dies bewusst zu sein. Aus seiner Haltung geht hervor, 

dass jeweils dem Einzelfall Rechnung getragen werden soll und die Strukturen entspre-

chend anzupassen sind. Hiermit bestätigt der Bundesrat Essers Theorie, wonach jeder 

Einwanderer bzw. jede Einwanderin ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Voraus-

setzungen mitbringt, um eine erfolgreiche Integration zu erreichen (vgl. Esser 2006: 

37f.). 

 

7. “Einerseits ergänzt sie (Anmerkung: Die Vorlage) das Angebot der Regelstruktu-

ren bzw. schliesst vorhandene Lücken (z.B. Sprachförderung von Ausländerin-

nen und Ausländern, die keine oder ungenügende Kenntnisse einer Landesspra-

che im Rahmen der obligatorischen Schule erwerben können).“ (Schweizerischer 

Bundesrat 2013: 9) 

 

Wie aus dieser Aussage hervorgeht, ist es dem Bundesrat wichtig, dass Migranten und 

Migrantinnen auch ausserhalb der obligatorischen Schule die Möglichkeit erhalten, eine 

Landessprache zu erwerben. Sprachkenntnisse der Aufnahmegesellschaft sind für die 

Assimilierung über die Dimension der Kulturation sicherlich notwendig. Nach Esser hat 

der Spracherwerb eine grosse Bedeutung im Integrationsprozess und wirkt sich direkt 

auf die anderen Dimensionen aus, insbesondere auf die Platzierung und die Interaktion 

(vgl. Esser 2006: 54). Indem der Bundesrat Migranten und Migrantinnen die Möglichkeit 

gibt, die Landessprache auch ausserhalb einer erfolgreichen Platzierung im Arbeits-

markt oder in der Schule zu erlernen, wird berücksichtigt, dass nicht alle Personen Zu-

gang zu diesen beiden Bereichen haben. Damit wird die Haltung Essers eingenommen, 

wonach die sprachliche Integration auch ausserhalb der Regelschulen stattfinden soll 

(vgl. Esser 2006: 54). 
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8. “Andererseits unterstützt sie (Anmerkung: die Vorlage) die Regelstrukturen da-

bei, ihren Integrationsauftrag wahrzunehmen und den chancengleichen Zugang 

für alle zu ermöglichen. Hier sollen auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber – 

bezüglich der Integration ihrer Arbeitnehmenden – einbezogen werden (vgl. Art. 

58c).“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 9) 

 

Durch einen chancengleichen Zugang für sämtliche Beteiligte wird die Integration über 

die Platzierung gestärkt. Der Vorschlag, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in 

den Integrationsprozess mit einbezogen werden sollen, kann sich günstig für die markt-

wirtschaftliche Platzierung auswirken. Wie Esser beschreibt, ist die Integration über den 

Arbeitsmarkt nicht alleine von den Migrantinnen und Migranten abhängig, sondern wird 

wesentlich von der Nachfrage mitbestimmt (vgl. Esser 2001: 9). 

Durch die Einräumung von Chancengleichheit erkennt der Bundesrat auch eine für die 

Migranten und Migrantinnen hinderliche Barriere bei der erfolgreichen Platzierung im 

Arbeitsmarkt und ist Willens, diese zu beheben. Diese Aspekte sind ganz im Sinne Es-

sers und können als integrationsförderlich angesehen werden (vgl. Esser 2001: 10). 

 

9. “Dem Erwerb von Sprachkompetenzen kommt bei der Integration eine Schlüssel-

funktion zu.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 9) 

 

Wie Esser, betont auch der Bundesrat die Wichtigkeit der Sprache für den Integrations-

prozess. Die Sprache fällt, wie bereits in einem vorherigen Paragraphen beschrieben, 

unter die Dimension der Kulturation; sie spielt jedoch für Esser in sämtlichen Dimensio-

nen eine wichtige Rolle (vgl. Esser 2006: 54f.). Den Spracherwerb stuft der Bundesrat 

als Schlüsselfunktion ein und deckt damit die Haltung von Esser.  

 

10. “Eine erfolgreiche Integration beinhaltet, dass alle Ausländerinnen und 

Ausländer in der Schweiz eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erreichen bzw. 

einen möglichst hohen Bildungsgrad erwerben.“ (Schweizerischer Bundesrat 

2013: 9) 

 

Dieser Abschnitt suggeriert, dass nach der Meinung des Bundesrates eine erfolgreiche 

Integration erst dann stattgefunden hat, wenn eine Person wirtschaftliche Unabhängig-

keit erlangt hat. Für Esser ist eine erfolgreiche Integration im Arbeitsmarkt ebenfalls ein 
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zentraler Aspekt der Integration und sicherlich entscheidend, um eine gelungene Assi-

milierung in der Dimension Platzierung zu erreichen. Nach dem Integrationsverständnis 

von Esser hat eine erfolgreiche Platzierung oft auch die Folge, dass die Assimilierung in 

den anderen Dimensionen gestärkt wird (vgl. Esser 1999: 29). 

Die Aussage des Bundes vermittelt die Botschaft, dass sich eine wirtschaftlich nicht selb-

ständige Person auch nicht erfolgreich integrieren kann. Das würde heissen, dass Mig-

ranten und Migrantinnen, welche in sämtlichen anderen Lebensbereichen assimiliert 

sind, dennoch nicht vollständig integriert sind. Esser geht nicht soweit, dass die erfolg-

reiche Integration einzig von der wirtschaftlichen Selbständigkeit ausgeht, lässt der As-

similierung in den Arbeitsmarkt aber dennoch eine Schlüsselfunktion zukommen (vgl. 

Esser 2001: 10). 

 

11. “Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren 

Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. Der Wille 

zur Teilnahme am Wirtschaftsleben oder zum Erwerb von Bildung beinhaltet die 

längerfristige wirtschaftliche Unabhängigkeit.“  

(Schweizerischer Bundesrat 2013: 9) 

 

In diesem Abschnitt wird erstmals auch teilweise die Dimension der Identifikation ange-

sprochen. Ein Migrant oder eine Migrantin soll Verantwortung für sich selbst überneh-

men und die anfallenden Aufgaben in Staat und Gesellschaft möglichst selber bewälti-

gen. Damit scheint der Bundesrat den Standpunkt einzunehmen, dass die nach Esser 

erfolgreiche marktwirtschaftliche Platzierung möglicherweise auch staats- und gesell-

schaftserhaltend ist. Dieser Paragraph verdeutlicht die von Esser beschriebene Verbin-

dung der einzelnen Dimensionen (vgl. Esser 2001: 16). 

Der zweite Satz der Aussage des Bundesrates ist daher interessant, da er nicht nur die 

für den Bundesrat anscheinend wichtige Dimension der Platzierung und insbesondere 

die marktwirtschaftliche Integration anspricht, sondern auch den Willen zur erfolgreichen 

Teilhabe im Arbeitsmarkt mit der längerfristigen wirtschaftlichen Unabhängigkeit gleich-

setzt. Der Bundesrat könnte damit suggerieren, dass für die Integration im Arbeitsmarkt 

lediglich der Wille einer Person entscheidend sei. Falls die Integration misslingt, könnte 

demnach darauf geschlossen werden, dass der Wille nicht vorhanden war. Dieser 

Standpunkt wäre nicht ganz mit Essers Sozialintegration zu vereinen, welche die In-

tegration in den Arbeitsmarkt nicht nur vom Individuum alleine, sondern auch von den 
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Wirtschaftsbedingungen der Aufnahmegesellschaft abhängig macht. Letztendlich ist laut 

Esser der Markt und die damit verbundene Nachfrage nach Arbeitskräften mitentschei-

dend (vgl. Esser 2001: 9). 

 

12. “Besonderen Umständen (z.B. Betreuungspflichten) ist angemessen Rechnung 

zu tragen.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 9) 

 

Aus dieser Aussage geht hervor, dass der Bundesrat den Einzelfall im Integrationspro-

zess berücksichtigen möchte. Es soll nicht pauschal gehandelt werden, vielmehr müs-

sen auch personenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden. Esser ist eben-

falls der Meinung, dass der Integrationsprozess zumindest teilweise personenspezifisch 

mitbestimmt wird (vgl. Esser 2006: 46). 

 

13. “Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Werte der Bundesverfassung 

(z.B. Gleichbehandlung von Mann und Frau, Anerkennung der Schulpflicht) sind 

von allen Ausländerinnen und Ausländern und in jedem Stadium des Integrati-

onsprozesses zu beachten.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 9) 

 

In diesem Abschnitt kann eine explizite Verbindung zu Essers Dimension der Identifika-

tion gemacht werden. Die Migranten und Migrantinnen werden dazu aufgefordert, die 

Werte der Bundesverfassung zu respektieren. Der Bundesrat spricht nicht davon, dass 

er die Identifikation von Migranten und Migrantinnen mit der Bundesverfassung verlangt, 

sondern stellt die Bedingung, dass diese Werte beachtet werden müssen. Der Prozess, 

wie diese Werte vermittelt und übernommen werden sollen, wird nicht beschrieben. 

Nach Esser ist die Identifikation mit den gesellschaftlichen Werten wichtig, um sich er-

folgreich integrieren zu können (vgl. Esser 2001: 14). Der Bundesrat stellt die Beachtung 

dieser Werte jedoch als Bedingung in sämtlichen Stadien des Integrationsprozesses. 

Diese Textstelle der Botschaft des Bundesrates kann also für die Integration weder als 

förderlich noch als hinderlich im Sinne von Esser verstanden werden, da die Wortwahl 

des Bundesrates auf beachten und nicht auf identifizieren fällt (vgl. 2001: 13f).  

 

14. “Diskriminierungen hindern Ausländerinnen und Ausländer daran, eigenverant-

wortlich am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie er-

schweren die Integrationsförderung.“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 10) 
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Der Bundesrat ist sich bewusst, dass Diskriminierung die Integration von Migranten und 

Migrantinnen erschweren kann und dadurch eine Barriere für die erfolgreiche Assimilie-

rung darstellt. Er scheint Willens zu sein, diese zu beheben und damit erfolgreichere 

Integrationsbedingungen zu schaffen. Die Überwindung von diskriminierenden Barrieren 

kann in die Dimension der Platzierung eingeordnet werden. Esser glaubt, eine ethno-

zentrische Sichtweise der Aufnahmegesellschaft behindere den Integrationsvorgang 

(vgl. Esser 2001: 10). Diese Haltung des Bundesrates begünstigt daher nach Esser 

durchaus den Integrationsprozess eines Zuwanderers respektive einer Zuwanderin. 

 

15. “Vom Erfordernis des Sprachnachweises soll ausnahmsweise bei Vorliegen von 

wichtigen Gründen abgewichen werden können. Als wichtige Gründe nennt das 

Gesetz namentlich eine Behinderung, eine Krankheit oder eine andere Ein-

schränkung, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung bei der Fähigkeit zum 

Spracherwerb führt (z.B. Lese- und Rechtschreibschwäche, Illetrismus, Legas-

thenie oder Analphabetismus)“ (Schweizerischer Bundesrat 2013: 24) 

 

Der Bundesrat stellt klar, dass gewisse Personen vom Erfordernis eines Sprachnach-

weises ausgeschlossen werden können. Er zeigt damit erneut, dass er auf den Einzelfall 

Rücksicht nehmen will. Migranten und Migrantinnen können sich entsprechend ihren Fä-

higkeiten und Möglichkeiten integrieren. Essers Sozialintegration geht auf die unter-

schiedlich vorhandenen Bedingungen eines Akteurs ebenfalls ein und stellt klar, dass 

an eine Person je nach Fähigkeiten unterschiedliche Anforderungen gestellt werden, um 

sich erfolgreich zu integrieren (vgl. Esser 2006: 45). Die Haltung des Bundesrates in 

dieser Aussage kann daher durchaus als integrationsdienlich angesehen werden. 

 

16. “Ist die ausländische Person sozialhilfeabhängig oder hat sie sich wesentlich ver-

schuldet, spricht dies jedoch gegen eine erfolgreiche Integration“ (Schweizeri-

scher Bundesrat 2013: 25) 

 

Hier wird erneut die Bedeutung und Wichtigkeit der finanziellen Unabhängigkeit für den 

Bundesrat unterstrichen. Eine erfolgreiche Integration ist nach dieser Auffassung durch 

Verschuldung oder finanzielle Abhängigkeit nur bedingt möglich. Wie bereits beschrie-

ben, ist für Esser die Integration in den Arbeitsmarkt eine Schlüsselfunktion der Sozial-

integration (vgl. Esser 2001: 10). Essers Theorie ist demnach durchaus mit der Haltung 
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des Bundesrates zu vergleichen. Im Unterschied zum Bundesrat ist für ihn die erfolgrei-

che Platzierung im Arbeitsmarkt aber nicht entscheidend für eine erfolgreiche Assimilie-

rung. Die Haltung des Bundesrates, welche die erfolgreiche Integration an finanzielle 

Unabhängigkeit koppelt, ist in Essers Sinne nur bedingt konstruktiv.  

 

17. “Gemäss Vernehmlassungsentwurf umfassen die Grundkompetenzen das Be-

herrschen des Lesens und Schreibens, der Alltagsmathematik, der Anwendung 

von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Grundkenntnisse zu 

den wichtigsten Rechten und Pflichten (....). Diese Grundkompetenzen sind Vo-

raussetzung dafür, um an der Bildung und am gesellschaftlichen Leben teilneh-

men und den Alltag erfolgreich bewältigen zu können“ (Schweizerischer Bundes-

rat 2013: 26) 

 

In diesem Absatz ist erstmals von den sogenannten Grundkompetenzen die Rede. Die 

genannten Grundkompetenzen fallen teilweise in die Dimension der Kulturation aber 

auch in die Interaktion und Platzierung. Esser beschreibt solche Grundkompetenzen 

nicht spezifisch, hält aber fest, dass jede Person unterschiedliche Fähigkeiten und dem-

entsprechend eine individuelle Situation mit sich bringt (vgl. Esser 2006: 45). Aus der 

Botschaft geht nicht hervor, wie und ob der Bundesrat Personen fördern will, welche 

diese Grundkompetenzen nicht mit sich bringen. Es kann daher auch nicht abschlies-

send festgehalten werden, ob diese Aussage nun im Sinne Essers Theorie ist oder nicht.  

 

18. “Die Früherkennung von Integrationsdefiziten wird durch die Erstinformation der 

neu zuziehenden Ausländerinnen und Ausländer sichergestellt.“ (Schweizeri-

scher Bundesrat 2013: 28) 

 

Der Bundesrat will bereits in einem frühen Stadium erkennen, ob Probleme in der In-

tegration auftreten können. Gleichzeitig soll für die Migrantinnen und Migranten eine 

Erstinformation durchgeführt werden. Es bleibt aber unklar, was diese Erstinformation 

beinhaltet. Esser befürwortet sicherlich eine Erstinformation, in welcher Zuwanderer und 

Zuwanderinnen relevante Informationen zum Aufnahmesystem und zu ihrem Status er-

halten, denn auch er ist der Meinung, dass Integration frühzeitig beginnen sollte (vgl. 

Esser 2001: 9). Inwiefern eine frühzeitliche Erkennung von Integrationsdefiziten mit Es-

sers Theorie zu vereinbaren ist, kann nicht abschliessend geklärt werden. 
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19. “Auf der Grundlage von Informationskonzepten ist dafür zu sorgen, dass 

Ausländerinnen und Ausländer über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der 

Schweiz, ihre Rechte und Pflichten (z.B. auch Schutz vor Diskriminierungen) so-

wie Angebote zur Integrationsförderung gezielt informiert werden.“(Schweizeri-

scher Bundesrat 2013: 30) 

 

Hartmut Esser beschreibt in seiner Sozialintegration, dass die Aufnahmegesellschaft 

Rahmenbedingungen zum erfolgreichen Integrationsprozess schaffen kann. Mit Rah-

menbedingungen meint er unter anderem die ausländerrechtliche Platzierung, die 

Schaffung von integrationsfördernden Strukturen aber auch die Verhinderung von Seg-

mentation (vgl. Esser 2006: 24ff.). Wie aus obigem Paragraph ersichtlich ist, will der 

Bundesrat Migranten und Migrantinnen über die Möglichkeiten und Rechte informieren. 

Dieser Punkt kann sicherlich in der Dimension der Platzierung angesiedelt werden, da 

Zuwanderern ihre Rechte und Pflichten mitgeteilt werden und sie so über ihren auslän-

derrechtlichen Status Bescheid wissen. Es können dabei aber auch die Dimensionen 

der Interaktion, Identifikation und Kulturation angesprochen werden, denn der Bundesrat 

will Migrantinnen und Migranten zu den verschiedensten Angeboten der Integrationsför-

derung informieren. Diese Haltung des Bunderates kann demnach als integrationsför-

dernd für sämtliche Dimensionen von Esser angesehen werden. 

 

20. “Auch die Respektierung der Werte der Bundesverfassung und der universellen 

Werte des internationalen Menschenrechtsschutzes ist Bestandteil der Integra-

tion. Eine Verletzung liegt vor, wenn zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staa-

tes oder die Gleichstellung von Mann und Frau abgelehnt oder der Beitritt zu 

einer Religionsgemeinschaft, die Vornahme von religiösen Handlungen oder die 

Teilnahme an religiösem Unterricht erzwungen werden.“ (Schweizerischer Bun-

desrat 2013: 32) 

 

In diesem Paragraph wird wieder direkt Essers Dimension der Identifikation angespro-

chen. Es wird deutlich, dass die Respektierung der Werte der Bundesverfassung für die 

Regierung einen untrennbaren Bestandteil der Integration darstellt. Was erneut nicht an-

gesprochen wird, ist, wie diese Wertübernahme gefördert werden kann. Die Einhaltung 

dieser Werte ist für den Bundesrat ein unabdingbarer Bestandteil des Zusammenlebens 

und wird von den Migranten und Migrantinnen eingefordert. Esser glaubt, wie bereits 

beschrieben, dass die Übernahme solcher Werte die Assimilierung in der Dimension der 
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Identifikation fördert. Er beschreibt, dass eine mehr oder weniger starke Identifikation 

eine systemerhaltende Wirkung hat (vgl. Esser 2001: 12ff.).  

 

21. “Ein von der Mehrheit abweichendes, aber grundrechtlich geschütztes Handeln 

steht im Einklang mit den Werten der Bundesverfassung und darf nicht zu Un-

gunsten der gesuchstellenden Person ausgelegt werden.“ (Schweizerischer 

Bundesrat 2013: 32) 

 

Esser beschreibt die Dimension der Interaktion als Übernahme des in der Aufnahmege-

sellschaft üblichen Handelns. Nur wenn eine Person in typischen Situationen den ge-

sellschaftlichen Normen entsprechend handelt, kann sie sich demnach erfolgreich integ-

rieren (vgl. Esser 2001: 10). Der Bundesrat stuft von der Mehrheit abweichendes Ver-

halten jedoch nicht als problematisch im Integrationsprozess ein. Dem Bundesrat ist es 

lediglich wichtig, dass die geltenden Rechtsbestimmungen eingehalten werden. Nichtty-

pisches Handeln im Rahmen des Gesetzes ist demnach legitim und soll keinerlei Kon-

sequenzen nach sich ziehen. Hier sind gewisse Differenzen zwischen Essers Theorie 

und der Haltung des Bundesrates ersichtlich. Wenn man von Esser ausgehen würde, 

wäre solch ein Standpunkt eher hinderlich für die Integration (vgl. Esser 2001: 10). 

 

22. “Ausländerinnen und Ausländer sollen sich grundsätzlich in der am Wohnort ge-

sprochenen Landessprache verständigen können.“ (Schweizerischer Bundesrat 

2013: 32) 

 

Esser ist der Meinung, dass die Sprache ein wichtiger Bestandteil der Sozialintegration 

darstellt und sich auf sämtliche Dimensionen auswirkt und nicht nur auf die Kulturation 

(vgl. Esser 2006: 52ff.). Der Bundesrat unterstreicht mit dieser Aussage erneut, dass 

auch ihm viel daran liegt, dass Migranten und Migrantinnen eine der Landessprachen 

beherrschen.  

6.2 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

Die Ergebnisse werden jeweils anhand der vier Dimensionen von Esser dargestellt. Es 

soll in jeder einzelnen Dimension bewertet werden, inwiefern das Integrationsbild von 

Esser sich mit jenem des Bundesrates deckt. Dazu werden jeweils die Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede getrennt dargestellt. 
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Kulturation: 

Gemeinsamkeiten: 

Der Bundesrat spricht die Dimension der Kulturation in seiner Botschaft relativ oft an. Er 

geht dabei mehrere Male auf den Spracherwerb ein und benennt diesen als Schlüssel-

funktion (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 9). Auch für Esser hat die Sprache in der 

Sozialintegration eine zentrale Bedeutung. Die Erlernung der Landessprache ist für 

sämtliche anderen Dimensionen relevant. Esser sieht darin den Grundstein für die spä-

tere erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt (vgl Esser 2006: 57). 

Der Spracherwerb hat sowohl für Esser wie auch für den Bundesrat einen ähnlich hohen 

Stellenwert.  

Unterschiede: 

Der Bundesrat spricht in der Dimension der Kulturation beinahe ausschliesslich die Spra-

che an und vernachlässigt damit ein Stück weit andere Aspekte. So wird nicht wirklich 

darauf eingegangen, ob und wie Migranten und Migrantinnen sich beispielsweise Wis-

sen zur Kultur und zu den wichtigsten Regeln des Aufnahmesystems aneignen können. 

Nach Hartmut Esser wäre dies aber durchaus ein wichtiger Bestandteil der Sozialin-

tegration (vgl. Esser 2006: 26). Möglicherweise kann davon ausgegangen werden, dass 

beispielsweise bei der Erstinformation solches Wissen vermittelt wird. Dennoch bleibt 

offen, welche Informationen weitergegeben werden.   

Platzierung: 

Gemeinsamkeiten:  

Die Dimension der Platzierung wird in der Botschaft des Bundesrates stark gewichtet. 

Besonders der erfolgreichen marktwirtschaftlichen Platzierung räumt er einen hohen 

Stellenwert ein. Der Bundesrat beschreibt, dass finanzielle Unabhängigkeit für eine er-

folgreiche Integration unabdingbar ist. Er definiert die marktwirtschaftliche Platzierung 

als erfolgreiche Integration und knüpft diese teilweise an die Vergabe eines besseren 

ausländerrechtlichen Status (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 8f.). Diese Aspekte 

sind durchaus mit Essers Sozialintegration in Verbindung zu bringen. Er sieht in der er-

folgreichen Platzierung im Arbeitsmarkt ebenfalls eine Schlüsselfunktion für die Assimi-

lierung. Sämtliche anderen Dimensionen würden laut Esser davon profitieren (vgl. Esser 

2001: 10). Ausserdem erwähnt er ebenfalls, dass in verschiedenen Gesellschaften die 
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Verbesserung des ausländerrechtlichen Status an die erfolgreiche Integration in den Ar-

beitsmarkt gekoppelt wird (vgl. 2001: 10). 

Unterschiede: 

Im Unterschied zum Bundesrat lässt Esser offen, ob er eine Verknüpfung zwischen der 

Integration in die Marktwirtschaft und der Verbesserung des ausländerrechtlichen Status 

als sinnvoll erachtet. 

Der Bundesrat suggeriert, dass der Wille zur Integration in den Arbeitsmarkt oder zum 

Erwerb von Bildung mit der effektiven wirtschaftlichen Unabhängigkeit gleichzusetzen 

sei (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 9). Esser geht hingegen nicht soweit und be-

tont, dass gerade die erfolgreiche Platzierung im Arbeitsmarkt oft von der Nachfrage 

abhängig sei und nicht nur die reine Eigenverantwortung des Akteurs zähle (vgl. Esser 

2001: 10). 

Interaktion: 

Gemeinsamkeiten: 

Für den Bundesrat hat der Erwerb einer Landessprache eine zentrale Bedeutung (vgl. 

Schweizerischer Bundesrat 2013: 9). Er fördert damit indirekt die Assimilierung in der 

Dimension der Interaktion. Esser verdeutlicht die Verbindung und den Einfluss von Spra-

che zur Interaktion ebenfalls (vgl. 2001: 11). 

Unterschiede: 

Der Bundesrat hält fest, dass Verhaltensweisen, welche im Rahmen des Gesetzes lie-

gen aber vom Verhalten der Mehrheit abweichen, toleriert werden müssen (vgl. Schwei-

zerischer Bundesrat 2013: 32). Damit schenkt der Bundesrat situationstypischem Han-

deln weniger Bedeutung und unterscheidet sich damit von Essers Sozialintegration. Die-

ser glaubt, die Übernahme von typischen Handlungen seien förderlich für die Integration 

(vgl. Esser 2001: 11). 

Der Bundesrat spricht nie konkret davon, wie Begegnungsmöglichkeiten zwischen den 

Akteuren des Aufnahmesystems und den Migranten und Migrantinnen geschaffen wer-

den können. Für Esser wären dies Kontaktmöglichkeiten jedoch wichtig, damit eine Seg-

mentierung verhindert werden kann (vgl. Esser 2001: 11). 
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Identifikation: 

Gemeinsamkeiten: 

Man kann vermuten, dass der Bundesrat die Auffassung von Esser teilt, wonach die 

Respektierung der geltenden gesellschaftlichen Werte systemerhaltend sei (vgl. Schwei-

zerischer Bundesrat 2013: 9/ Esser 2001: 15). 

Unterschiede: 

Der Bundesrat sieht die Respektierung dieser Werte als Grundbedingung für den Integ-

rationsvorgang (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 32). Hartmut Esser ist der Mei-

nung, dass im Assimilierungsprozess eine mehr oder weniger intensive Identifikation mit 

den gesellschaftlichen Werten geschehen soll (vgl. Esser 2006 26). Der Bundesrat geht 

nicht darauf ein, wie diese Werte vermittelt werden. 
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7 Schlussfolgerung 

In der nun folgenden Schlussfolgerung soll zuerst die Fragestellung beantwortet, das 

Ergebnis der Dokumentenanalyse kritisch diskutiert und mit weiterführenden Gedanken 

gekoppelt werden. Zum Abschluss wird erneut der Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt 

und aufgezeigt, ob und inwiefern die Resultate dieser Arbeit eine effektive Relevanz für 

die Soziale Arbeit haben. 

7.1 Beantwortung der Fragestellung 

Die eingangs hergeleitete Fragestellung lautet: 

“ Welche Aspekte der Sozialintegration nach Hartmut Esser zeigen sich in der Bot-
schaft des Bundesrates zur Änderung des Ausländergesetzes?“ 

Die Dokumentenanalyse hat gezeigt, dass verschiedene Aspekte Essers Sozialintegra-

tion in der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Ausländergesetzes zu finden 

sind. Wie in Kapitel 6.2 festgehalten wurde, können aber durchaus auch einige Unter-

schiede ausgemacht werden.  

Gemeinsamkeiten zwischen der Botschaft des Bundesrates und Essers Sozialtintegra-

tion lassen sich hauptsächlich in den Dimensionen der Platzierung und Kulturation fin-

den. Interaktion und Identifikation werden vom Bundesrat meistens nur indirekt über an-

dere Dimensionen angesprochen, z.B. Sprache.  

Die Fokussierung auf die Integration in den Arbeitsmarkt und den Spracherwerb, lassen 

sich sowohl in der Botschaft des Bundesrates, wie auch in Essers Sozialintegration fin-

den (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 9/ vgl. Esser 2006: 52). In diesem Bereich 

sind beide Positionen beinahe deckungsgleich und haben für den Bundesrat und Esser 

eine zentrale Bedeutung beim erfolgreichen Integrationsprozess.  

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Haltungen ist, dass die Eigenverantwortung für 

den Integrationsvorgang den Migranten und Migrantinnen zugeschrieben wird. Der Bun-

desrat und Esser gehen beide davon aus, dass der Zuwanderer oder die Zuwanderin für 

eine erfolgreiche Integration hauptsächlich selbstverantwortlich ist. Den Rahmenbedin-

gungen und den strukturellen Gegebenheiten des Aufnahmesystems kommt eine Ne-

benrolle in ihrer Definition von Integration zu (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 9/ 

vgl. Esser u.a. 2001, 2006). 
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Des Weiteren betonen beide, dass dem Einzelfall bei der Integration Rechnung getragen 

werden muss. Der Bundesrat macht deutlich, dass die individuellen Voraussetzungen 

von Migranten und Migrantinnen berücksichtigt werden sollen (vgl. Schweizerischer 

Bundesrat 2013: 9). Esser geht ebenfalls davon aus, dass jede Person unterschiedliche 

Fähigkeiten und Eigenschaften mit sich bringt (vgl. Esser 2006: 45). 

Die erwähnten Aspekte zeigen sich in der Sozialintegration von Hartmut Esser und der 

Botschaft des Bundesrates und können als wesentliche Gemeinsamkeiten betrachtet 

werden. 

In gewissen Bereichen sind aber auch Unterschiede zwischen Essers Sozialintegration 

und der Botschaft des Bundesrates auszumachen. So setzt der Bundesrat im Gegensatz 

zu Esser den Willen zur Integration in den Arbeitsmarkt oder in Bildungssysteme mit der 

effektiven wirtschaftlichen Unabhängigkeit gleich (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 

8). Zudem beurteilt er untypische Verhaltensweisen, welche im Rahmen des Gesetzes 

liegen, nicht als integrationserschwerend, was nicht mit Essers Haltung korreliert (vgl. 

Schweizerischer Bundesrat 2013: 32). 

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse sollten aber aus folgenden Gründen nur mit 

Vorsicht betrachtet werden. Für die Dokumentenanalyse wurden einzelne Textab-

schnitte aus der Botschaft herausgeschrieben. Es wurde zwar versucht, die Aussagen 

so zu zitieren, dass jeweils der Kontext überliefert wurde aber dennoch ging teilweise 

der Zusammenhang der einzelnen Abschnitte verloren. Dem kann aber entgegnet wer-

den, dass eine Dokumentenanalyse das Ziel hat, einzelne Punkte zu fokussieren und 

daher unweigerlich andere Aspekte vernachlässigt werden müssen (vgl. Flick 2017: 

331).  

Wie beschrieben wurde, kann die Dokumentenanalyse durchaus Gemeinsamkeiten zwi-

schen der Sozialintegration von Esser und der Botschaft des Bundesrates zur Änderung 

des Ausländergesetzes aufzeigen. Es lässt sich daraus aber nur bedingt auf die Meinung 

des Bundesrates schliessen.  

Das Dokument widerspiegelt zwar die Haltung des Bundesrates, ist und bleibt aber nur 

eine Momentaufnahme aus dem Jahre 2013 (vgl. Flick 2017: 322). Ausserdem wurde 

lediglich ein Schriftstück analysiert. Weitere Dokumente des Bundesrates zum Thema 

Integration zu durchleuchten, hätte möglicherweise ein tieferes Verständnis zu dessen 

Haltung erlaubt.  
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Die Ergebnisse hätten möglicherweise umfangreicher ausfallen können, wäre die Sys-

temintegration, welche ebenfalls Teil von Essers Integrationstheorie ist, als Paradigma 

für die Dokumentenanalyse berücksichtigt worden. Der Einbezug der Systemintegration 

hätte aber wahrscheinlich den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und es wurde zudem 

aufgrund der breiten Kritik an derselben darauf verzichtet (Siehe Kapitel 4.3). 

7.2 Kritische Diskussion 

In folgendem Unterkapitel wird die Kritik an Hartmut Essers Integrationstheorie erneut 

aufgenommen und in die Diskussion eingebracht. 

Wie in der Literaturbegründung (Siehe Kapitel 4.3) beschrieben wurde, ist Essers Integ-

rationstheorie nicht ganz unbestritten. Es wird ihm unter anderem vorgeworfen, dass 

seine Integrationstheorie als reine Forderung zur Anpassung verstanden werden kann 

und die Migranten und Migrantinnen selber für die Integration verantwortlich seien (vgl. 

Kamis 2017: 34). Diese Kritik lässt sich ein Stück weit auf die Botschaft des Bundesrates 

zur Änderung des Ausländergesetzes übertragen. Auch er nimmt darin die Position ein, 

dass sich Migranten und Migrantinnen anpassen müssen und die Hauptverantwortung 

für den Integrationsprozess tragen sollen.  

Ein weiterer Kritikpunkt an Essers Integrationstheorie ist, dass man darin strukturelle 

Anpassungen, z.B. Schulstrukturen verändern, vergeblich sucht (vgl. Nauck 2009: 297). 

Dieser Vorwurf wiederum kann in Bezug auf die Botschaft nicht vollständig übernommen 

werden. Der Bundesrat gibt an, die Regelstrukturen unterstützen zu wollen, um einen 

chancengleichen Zugang für alle zu ermöglichen (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 

9). Er zeigt aber nicht auf, wie dieser umgesetzt werden soll.  

Nach dem Kritiker Gerhard Hetfleisch ist Essers Theorie in die Denkweisen des Neoli-

beralismus und Individualismus einzuordnen. Daher ist nach ihm die politische Relevanz 

Essers Theorie äusserst gefährlich, denn sie legitimiert ein Stück weit die herrschenden 

Ungleichheiten und die Ausgrenzung von “Verlierern und Verliererinnen“ der modernen 

Gesellschaftssysteme, da jede Person selbst für die Integration verantwortlich sein soll. 

Die vollständige Übernahme der Sichtweise von Essers Integrationstheorie hätte dem-

zufolge vor allem einen direkten Einfluss auf das Leben jener Migranten und Migrantin-

nen, welche sich nicht erfolgreich integrieren können. Diese würden als Ausgegrenzte 

legitimiert (vgl. Hetfleisch 2013: 226f). Es kann natürlich nun aufgrund der Dokumen-

tenanalyse nicht behauptet werden, dass der Bundesrat Ungleichheiten unterstützt und 

befürwortet. Hetfleischs Vorwurf darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, da der 
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Bundesrat, ähnlich wie Esser, eine auf die Selbstverantwortung bezogene Haltung ein-

nimmt. Um diesen Vorwurf etwas abzuschwächen, muss jedoch erwähnt werden, dass 

der Bundesrat im Integrationsprozess auf den Einzelfall und auf nicht selbstverschuldete 

Umstände Rücksicht nehmen will (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2013: 25). 

Die Kritik von Gerhard Hetfleisch aufzunehmen und zu untersuchen, ob die heutige In-

tegrationspolitik tatsächlich eine auf Eigenverantwortung und Selbstverschulden fokus-

sierende Sichtweise vertritt, wäre sicherlich für eine weitere Abhandlung interessant.  

Die verschiedenen hier gemachten Vorwürfe zur Botschaft und dem Integrationsver-

ständnis des Bundesrates müssen aber in gewissem Masse relativiert werden. Da die 

Schweiz ein föderalistisch aufgebautes Land ist, verteilen sich auch die Zuständigkeiten 

bezüglich der Integration auf mehrere Akteure. Die Kantone sind hauptsächlich für die 

Ausführung konkreter Integrationsmassnahmen zuständig. Sie müssen sich jedoch an 

den Zielsetzungen für die Integration von Migranten und Migrantinnen des Bundes ori-

entieren (vgl. Sekretariat für Migration SEM 2017). Um die schweizerische Integrations-

politik abschliessend beurteilen zu können, müssten daher die verschiedenen Kantone 

und ihre Integrationsprogramme berücksichtigt werden.  

7.3 Relevanz für die Soziale Arbeit 

In Kapitel 5 wurde ein Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt und aufgezeigt, inwiefern 

die vorliegende Dokumentenanalyse für diese relevant ist. Nun sollen abschliessend die 

Ergebnisse der Analyse in Verbindung zur Sozialen Arbeit gebracht werden. 

Die Integrationspolitik implementiert oft die Ziele der Sozialen Arbeit im Migrations- und 

Integrationsbereich (vgl. Többe-Schukalla 2014: 217). Angesichts dieser Dokumen-

tenanalyse muss jedoch kritisch hinterfragt werden, ob diese Ziele von der Sozialen Ar-

beit im Integrationsbereich übernommen werden sollten. Wie in der Einleitung kurz be-

schrieben, ist es nach dem Berufskodex von “AvenirSocial“ ein Ziel der Sozialen Arbeit, 

alle Personen in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft zu integrieren (vgl. AvenirSocial 

2010: 9). Grunwald und Thiersch halten fest, dass Integration Nicht-Ausgrenzung be-

deutet und geben damit den Akteuren des Aufnahmesystems eine aktive Rolle im Integ-

rationsprozess (Grunwald/Thiersch 2004: 26). Es ist fraglich, ob das Integrationsver-

ständnis des Bundesrates in der “Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes“ mit 

den allgemeinen Zielvorstellungen der Integrationsdefinition der Sozialen Arbeit kompa-

tibel ist. Demnach ist die Haltung von Vahsen, welcher befürwortet, dass die Soziale 

Arbeit eine eigene Zieldefinition für die Arbeit mit Migranten und Migrantinnen erstellen 
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soll, durchaus nachvollziehbar (vgl. Vahsen 2000: 66). Die Soziale Arbeit tut gut daran, 

nicht blindlings dem Integrationsverständnis der Politik zu folgen. 

Es kann jedoch durchaus schwierig sein, in einem Arbeitsbereich, welcher massgeblich 

von wohlfahrtsstaatlichen Mitteln abhängig ist, eine eigene Zieldimension zu verfolgen 

(vgl. Vahsen 2000: 70). Denn letztendlich ist die Soziale Arbeit im Migrationsbereich oft 

eine staatliche Institution und damit in gewisser Weise der verlängerte Arm der aktuellen 

Integrationspolitik. Es scheint daher besonders wichtig, dass die Soziale Arbeit im Integ-

rationsbereich diesen Widerspruch auszuhalten vermag und als eigenständige Profes-

sion ihren Prinzipien treu bleibt.  

Die Relevanz dieser Dokumentenanalyse für die Soziale Arbeit darf aber auch nicht zu 

stark gewichtet werden. Ein Integrationsprogramm eines einzelnen Kantons hat mög-

licherweise mehr Einfluss auf die direkte sozialarbeiterische Tätigkeit, als eine Botschaft 

des Bundesrates, da dort viel spezifischer beschrieben wird, welche Integrationsmass-

nahmen getroffen werden sollten. Weiterführend wäre es interessant zu analysieren, in-

wiefern die Integrationspolitik der drei Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden jeweils 

die Tätigkeit der Sozialen Arbeit im Migrationsbereich beeinflusst.  

Mit dieser Dokumentenanalyse wurde aufgezeigt, in welche Richtung sich die Integrati-

onspolitik des Bundes bewegt, welches Verständnis von Integration der Bundesrat in der 

“Botschaft zur Änderung des Ausländergesetzes“ vertritt und dass dieses nicht unbe-

dingt mit jenem der Sozialen Arbeit zu vereinen ist. Daher ist es umso wichtiger, dass 

die Soziale Arbeit im Integrationsbereich immer wieder ihre Handlungen sowie die Ziel-

dimensionen evaluiert, reflektiert und bewertet, inwiefern sie damit ihren professionellen 

Auftrag wahrnehmen kann. 
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